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Zusammenfassung des Prospekts 

 

Abschnitt 1 – Einführung  

Punkt 1.1 Bezeichnung und Internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN) der Wertpapiere 

6.666.372 auf den Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen 
Betrag am Grundkapital der MEDIQON Group AG von 1,00 Euro je Stückaktie 

Die internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN) lautet: DE0006618309 

Punkt 1.2 Identität und Kontaktdaten des Emittenten, einschließlich der Rechtsträgerkennung (LEI) 

MEDIQON Group AG mit dem Sitz in Königstein im Taunus, Herzog-Adolph-Straße 2, D-61462 
Königstein im Taunus, Telefon +49 (0) 6174 9687 040, Telefax +49 (0) 6174 9687 043, eingetra-
gen im Handelsregister B des Amtsgerichts Königstein im Taunus unter HR B 4906 

LEI 3912001BNTWG0PIZYX13 

Punkt 1.3 Identität und Kontaktdaten der zuständigen Behörde, die den Prospekt gebilligt hat 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am 
Main, Telefon +49 (0) 228 4108 0, Telefax +49 (0) 228 4108 123 

Punkt 1.4 Datum der Billigung des EU-Wachstumsprospekts 

11. Februar 2021 

Punkt 1.5 

1.5.1 

Warnungen 

Erklärungen des Emittenten 

(a) Die Zusammenfassung sollte als eine Einleitung zum EU-Wachstumsprospekt der MEDI-
QON Group AG, Königstein im Taunus, verstanden werden. Bei jeder Entscheidung, in die 
Wertpapiere zu investieren, sollte der Anleger sich auf den EU-Wachstumsprospekt als Gan-
zes stützen. 

(b) Der Anleger könnte das gesamte angelegte Kapital oder einen Teil davon verlieren. 

(c) Ein Anleger, der wegen der in diesem EU-Wachstumsprospekt enthaltenen Angaben Klage 
einreichen will, muss nach den nationalen Rechtsvorschriften seines Mitgliedstaats möglich-
erweise für die Übersetzung des Prospekts aufkommen, bevor das Verfahren eingeleitet 
werden kann. 

(d) Zivilrechtlich haften nur diejenigen Personen, die die Zusammenfassung samt etwaiger 
Übersetzungen vorgelegt und übermittelt haben, und dies auch nur für den Fall, dass die 
Zusammenfassung, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des EU-Wachstumspros-
pekts gelesen wird, irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist oder dass sie, wenn sie 
zusammen mit den anderen Teilen des EU-Wachstumsprospekts gelesen wird, nicht die 
Basisinformationen vermittelt, die in Bezug auf die Anlagen in die Bezugsaktien für die An-
leger eine Entscheidungshilfe darstellen würden. 

 

Abschnitt 2 – Basisinformationen über den Emittenten 

Punkt 2.1 

 

2.1.1 

 

 

 

 

 

Wer ist der Emittent der Wertpapiere? 

Emittent der Wertpapiere ist die MEDIQON Group AG mit dem Sitz in Königstein im Taunus 

Angaben zum Emittenten 

a) Rechtsform des Emittenten, für ihn geltendes Recht und Land der Eintragung 

Aktiengesellschaft nach deutschem Recht, eingetragen in Deutschland 

b) Haupttätigkeit des Emittenten 

Die MEDIQON Group AG ist derzeit ausschließlich als Holding tätig. 
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(2.1.1) 

Sie hält und verwaltet in einer Gruppenstruktur ganz überwiegend über Beteiligungsgesell-
schaften Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen aus verschiedenen Branchen. In ihrer 
Funktion als Holding validiert die MEDIQON Group AG Beteiligungsprojekte und Finanzie-
rungsstrukturen, entscheidet über den Erwerb einer Unternehmensbeteiligung, stellt gege-
benenfalls finanzielle Mittel für den Erwerb und die Tätigkeit der Beteiligungsunternehmen 
bereit, und steuert und überwacht das Finanz-Controlling in der Beteiligungsstruktur. Die 
MEDIQON Group AG greift jedoch nicht in die Geschäftsführung ihrer Beteiligungsunterneh-
men ein. 

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die MEDIQON Group AG entsprechend ihres Unterneh-
mensgegenstands künftig zusätzlich und ergänzend zu ihrer Holdingfunktion selbst operativ 
tätig wird, wenn dies operativ sinnvoll, wirtschaftlich aussichtsreich und mit der Struktur der 
Unternehmensgruppe vereinbar erscheint. 

c) Herrschende Aktionäre, sowohl direkt und indirekt herrschend 

Der MEDIQON Group AG liegen keine Informationen über direkt oder indirekt herrschende 
Aktionäre vor. 

d) Name des Vorstandsvorsitzenden  

Dirk Isenberg 

Punkt 2.2 

2.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welches sind die wesentlichen Finanzinformationen über den Emittenten? 

Wesentliche Finanzinformationen 

a) Gewinn- und Verlustrechnung 

 30.06.2020 
(ungeprüft) 

30.06.2019 
(ungeprüft) 

31.12.2019 
(geprüft) 

31.12.2018 
(geprüft) 

 

Einnahmen insgesamt 

Operativer Gewinn/Verlust 1)  

Nettogewinn/-verlust 

 

1.077.814,79 

-373.078,02 

-14.059,07 

 

72.515,94 

-596.582,95  

151.049,16 

 

96.995,94 

-993.049,01 

-5.006.926,66 

 

2.881.719,62 

-76.240,46 

7.511.053,68 

 

 

 

 

1) Der operative Gewinn/Verlust entspricht den Einnahmen (ohne sonstige betriebliche Erträge) abzüglich des Materialaufwands, des 

Personalaufwands sowie der sonstigen betrieblichen Aufwendungen.
 

b) Bilanz 

 30.06.2020 
(ungeprüft) 

30.06.2019 
(ungeprüft) 

31.12.2019 
(geprüft) 

31.12.2018 
(geprüft) 

 

Vermögenswerte insgesamt 

Eigenkapital  
insgesamt 

 

38.644.151,70 

12.261.495,87 

 

-/- 

-/- 

 

11.513.518,78 

8.185.510,44 

 

13.301.287,65 

11.554.937,10 

 

 

 

 c) Kapitalflussrechnung 

 30.06.2020 
(ungeprüft) 

30.06.2019 
(ungeprüft) 

31.12.2019 
(geprüft) 

31.12.2018 
(geprüft) 

 

Netto-Cashflow aus der laufen-
den Geschäftstätigkeit, Investiti-
onstätigkeit und Finanzierungstä-
tigkeit 

 

12.099.833,23 - 3.911.216,04 -/- -/- 
 

Punkt 2.3 

2.3.1 

 

 

Welche sind die zentralen Risiken, die dem Emittenten eigen sind? 

Beschreibung der im EU-Wachstumsprospekt genannten wesentlichsten Risikofaktoren, 
die für den Emittenten spezifisch sind 

● Die wirtschaftliche Entwicklung der MEDIQON Group AG hängt von der wirtschaftlichen Ent-
wicklung ihrer Beteiligungsunternehmen ab. Bei einer erheblichen, nachhaltigen Verschlechte-
rung der wirtschaftlichen Lage der MEDIQON Group AG ist auch eine Insolvenz der MEDIQON 
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(2.3.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group AG nicht ausgeschlossen mit der weiteren Folge, dass die Investition des Anlegers in 
voller Höhe verloren geht. Das maximale Risiko für Anleger besteht somit im Totalverlust der 
Investition. 

● Durch Verluste oder Liquiditätsengpässe bei Beteiligungsunternehmen oder Insolvenzen von   
Beteiligungsunternehmen kann sich die wirtschaftliche Lage der MEDIQON Group AG und der 
Börsenkurs der Aktie unter Umständen erheblich verschlechtern, insbesondere weil 

   - Wertberichtigungen und / oder Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen er-
folgen; 

   - Wertberichtigungen und / oder Abschreibungen auf Forderungen gegen verbundene Unter-
nehmen erfolgen; 

   - Forderungen auf Tilgung und / oder Zinszahlung, die aufgrund von Darlehensvereinbarungen 
mit Beteiligungsunternehmen bestehen, teilweise oder in voller Höhe ausfallen; 

   - die MEDIQON Group AG eigene Verbindlichkeiten, etwa gegenüber Kreditinstituten im Zu-
sammenhang mit Brückenfinanzierungen für den Erwerb von Beteiligungsunternehmen, nicht 
bedienen kann. 

In diesem Falle könnte der Anleger in dem betreffenden Geschäftsjahr oder auch in folgenden 
Geschäftsjahren bzw. dauerhaft keine Dividenden erhalten. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit 
der MEDIQON Group AG und der Eröffnung des Insolvenzverfahrens könnte die Investition des 
Anlegers in voller Höhe verloren gehen. 

● Die MEDIQON Group AG und alle Beteiligungsunternehmen sind kurzfristig, mittelfristig und 
langfristig den allgemeinen Marktrisiken und den für die Beteiligungsunternehmen jeweils spe-
zifischen Markt- und Branchenrisiken ausgesetzt.  

Hierzu ist besonders zu beachten: Für die MEDIQON Group AG und für alle ihre Beteili-
gungsunternehmen ergeben sich derzeit und künftig aufgrund der SARS-CoV2-Pandemie 
und der damit verbundenen negativen regionalen und / oder weltweiten Konjunkturent-
wicklungen auf nicht absehbare Zeit erhebliche Risiken, die zu einer nachhaltigen Ver-
schlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung und der Ergebnisse der Beteiligungsun-
ternehmen und der MEDIQON Group AG führen können. Die verschiedenen Beteiligungs-
unternehmen sind aufgrund der spezifischen Märkte, in denen sie tätig sind, diesem Ri-
siko ggf. in unterschiedlich hohem Ausmaß ausgesetzt. 

Hieraus könnte sich eine erhebliche, nachhaltige Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage 
der Gesellschaft ergeben. In diesem Falle könnte der Anleger in dem betreffenden Geschäfts-
jahr oder auch in folgenden Geschäftsjahren bzw. dauerhaft keine Dividenden erhalten. Im Falle 
einer Zahlungsunfähigkeit der MEDIQON Group AG und der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
könnte die Investition des Anlegers in voller Höhe verloren gehen. 

● Werden Beteiligungsunternehmen erworben, ist die MEDIQON Group AG im Zuge des Erwerbs 
auf vollständige und richtige Informationen seitens der jeweiligen Zielunternehmen und deren 
Eigentümer bzw. Verkäufer über die wirtschaftlichen, rechtlichen und finanziellen Verhältnisse 
der Zielunternehmen angewiesen. Im Falle unvollständiger oder unrichtiger Informationen kön-
nen nachteilige wirtschaftliche, insbesondere nachteilige bilanzielle Folgen auch auf der Ebene 
der MEDIQON Group AG nicht ausgeschlossen werden. In diesem Falle könnte der Anleger in 
dem betreffenden Geschäftsjahr oder auch in folgenden Geschäftsjahren bzw. dauerhaft keine 
Dividenden erhalten.  

● Aufgrund der in der Unternehmensgruppe der MEDIQON Group AG etablierten und weitgehend 
einheitlich geregelten Beteiligungsstrukturen besteht im Hinblick auf den wirtschaftlichen Erfolg 
und die Entwicklung der Beteiligungsunternehmen überwiegend eine erhebliche personelle Ab-
hängigkeit von den Geschäftsführern, Führungsmitarbeitern und Know-how-Trägern der jewei-
ligen Beteiligungsunternehmen. Personelle Ausfälle oder Veränderungen können unter Umstän-
den nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung bis hin zur Insolvenz des betreffen-
den Beteiligungsunternehmens haben. In diesem Falle könnte der Anleger in dem betreffenden 
Geschäftsjahr oder auch in folgenden Geschäftsjahren bzw. dauerhaft keine Dividenden erhal-
ten. 

● Für das Beteiligungsunternehmen MEDIQON GmbH, die eine in wirtschaftlicher und finanzieller 
Hinsicht immer noch bedeutsame Investition der MEDIQON Group AG ist und die spezielle 
Dienstleistungen im zunehmend gesetzlich regulierten Healthcare-Markt anbietet, können künf-
tige gesetzliche Regulierungen erheblichen negativen Einfluss auf Geschäftsmodelle bis hin zur 
Insolvenz der MEDIQON GmbH haben, etwa indem bislang angebotene oder künftig entwickelte 
Dienstleistungen und Produkte infolge einer Regulierung dem Markt ganz oder teilweise entzo-
gen werden. Hieraus könnte sich eine erhebliche, nachhaltige Verschlechterung der wirtschaft-
lichen Lage der Gesellschaft ergeben. In diesem Falle könnte der Anleger in dem betreffenden 
Geschäftsjahr oder auch in folgenden Geschäftsjahren bzw. dauerhaft keine Dividenden 
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erhalten. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der MEDIQON Group AG und der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens könnte die Investition des Anlegers in voller Höhe verloren gehen. 

● Die geschäftliche und finanzielle Entwicklung des Beteiligungsunternehmens MEDIQON GmbH 
ist – nach wie vor – unbefriedigend. Auch wenn derzeit kein unmittelbares Insolvenzrisiko bei 
der MEDIQON GmbH besteht, ist mittelfristig eine nachhaltige Verbesserung der operativen 
Ergebnisse nicht zu erwarten. Hierbei ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass das Geschäftsmo-
dell und die Produkte der MEDIQON GmbH im Bereich Healthcare durch die SARS-CoV2-Pan-
demie in besonderem Maße nachteilig betroffen sind. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass die MEDIQON Group AG auch künftig – gegebenenfalls auch kurzfristig – Forderungen 
gegenüber der MEDIQON GmbH auf Rückzahlung von Darlehen sowie Zinsforderungen wert-
berichtigen oder abschreiben muss, was sich nachteilig auf die Ergebnisse der MEDIQON 
Group AG auswirken würde. In diesem Falle könnte der Anleger in dem betreffenden Geschäfts-
jahr oder auch in folgenden Geschäftsjahren bzw. dauerhaft keine Dividenden erhalten. 

● Ein weiteres Wachstum der MEDIQON Group AG und eine nachhaltig positive Entwicklung des 
Unternehmenswertes sowie des Börsenkurses der Aktie hängt unter anderem auch von der 
Finanzierung weiterer Beteiligungsakquisitionen ab. Aufgrund der im Wesentlichen auf Eigen-
kapital gestützten Finanzierung der Geschäftstätigkeit, die auch künftig präferiert wird, ist der 
Erwerb weiterer Beteiligungsunternehmen und deren Finanzierung langfristig unter Umständen 
an den Zufluss weiteren Eigenkapitals gebunden. Ob dies künftig möglich und auch von den 
Aktionären gestützt und beschlossen wird, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abse-
hen. Würde der MEDIQON Group AG künftig kein weiteres Eigenkapital zugeführt, könnte die 
wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft stagnieren oder sich verschlechtern. In diesem Fall 
könnte der Anleger in dem betreffenden Geschäftsjahr oder auch in folgenden Geschäftsjahren 
bzw. dauerhaft keine Dividenden erhalten. 

 

Abschnitt 3 – Basisinformationen über die Wertpapiere 

Punkt 3.1 

3.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welches sind die wichtigsten Merkmale der Wertpapiere? 

Informationen zu den Wertpapieren 

a) Art und Gattung 

Auf den Inhaber lautende, nennwertlose Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grund-
kapital der MEDIQON Group AG in Höhe von 1,00 Euro und Gewinnberechtigung ab dem 
1. Januar 2020 

b) Währung, Stückelung, Anzahl der Bezugsaktien 

Die Währung lautet auf Euro. Die geringste Stückelung ist eine Stückaktie. Es werden bis zu 
6.666.372 Stückaktien ausgegeben. 

c) Mit den Wertpapieren verbundene Rechte 

Aktionäre sind Anteilseigner der Aktiengesellschaft. Aktien verbriefen die Rechte der Aktio-
näre. Hierzu zählen insbesondere das Teilnahme- und Stimmrecht in der Hauptversamm-
lung der Gesellschaft, der Anspruch auf einen Anteil am Bilanzgewinn sowie Bezugsrechte 
auf neue Aktien. 

d) Relativer Rang der Wertpapiere in der Kapitalstruktur des Emittenten im Fall einer In-
solvenz 

Im Falle einer Insolvenz sind die Aktien nachrangig gegenüber allen Verbindlichkeiten der 
MEDIQON Group AG.  

e) Angaben zur Dividenden- bzw. Ausschüttungspolitik 

Die Auszahlung von Dividenden ist grundsätzlich nur möglich, wenn ein ausschüttungsfähi-
ger Bilanzgewinn ausgewiesen wird und die Hauptversammlung einen entsprechenden Ge-
winnverwendungsbeschluss fasst. Die MEDIQON Group AG plant ein langfristiges und 
nachhaltiges Wachstum und strebt eine überdurchschnittliche Eigenkapitalrendite an. Das 
vorrangige Ziel der MEDIQON Group AG ist eine nachhaltige Steigerung des Unterneh-
menswertes, wozu der Zinseffekt infolge einer kontinuierlich positiven Eigenkapitalrentabili-
tät ohne Ausschüttungen einen wesentlichen Beitrag leisten soll. Die Zahlung von Dividen-
den steht daher bei der Unternehmensplanung solange nicht im Vordergrund, als sich im 
Rahmen der Geschäftstätigkeit Investitionsmöglichkeiten bieten, welche die vorgenannten 
Voraussetzungen erfüllen. Dividendenzahlungen sind folglich in absehbarer Zeit und auch 
bei einer positiven Geschäfts- und Unternehmensentwicklung im Rahmen der mittelfristigen 
Unternehmensplanung nicht zu erwarten.  
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Punkt 3.2 

3.2.1 

Wo werden die Wertpapiere gehandelt? 

Die Aktien der MEDIQON Group AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse im Open Market 
(„Freiverkehr“) im Segment Basic Board und auf XETRA sowie im Freiverkehr an den Börsen in 
Stuttgart und Berlin gehandelt. 

Punkt 3.3 

 

 

 

 

 

Wird für die Wertpapiere eine Garantie erstellt? 

Nein. 

a) Beschreibung von Art und Umfang der Garantie 

Entfällt. 

b) Angaben zum Garantiegeber einschließlich seiner Rechtsträgerkennung (LEI) 

Entfällt 

c) Einschlägige wesentliche Finanzinformationen des Garantiegebers 

Entfällt. 

d) Beschreibung der wesentlichsten Risikofaktoren des Garantiegebers 

Entfällt. 

Punkt 3.4 

3.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche sind die zentralen Risiken, die den Wertpapieren eigen sind? 

Beschreibung der im EU-Wachstumsprospekt genannten wesentlichsten Risikofaktoren, 
die für die Wertpapiere spezifisch sind 

● Der Erwerb einer Aktie ist eine Investition in das Eigenkapital eines Unternehmens. Als Anteils-
eigner tragen die Aktionäre das Risiko, dass das eingesetzte Kapital unter Umständen vollstän-
dig verloren geht (maximales Risiko: Totalverlust der Investition), etwa bei einer Insolvenz des 
Unternehmens. 

● Aufgrund der Einbeziehung der Aktien zum Börsenhandel unterliegt die Aktie Kursschwankun-
gen, die nicht notwendigerweise in der Geschäftstätigkeit, in der Geschäftsentwicklung oder in 
den Ertragsaussichten des Emittenten begründet sein müssen. Vielmehr können auch die all-
gemeinen Entwicklungen an den Finanzmärkten, Konjunkturschwankungen und veränderte Ein-
schätzungen zur Branchenentwicklung zu einer negativen Entwicklung des Aktienkurses führen. 

● Es lässt sich nicht vorhersagen, wie sich Aktienverkäufe künftig auf den Börsenkurs auswirken 

werden. Aufgrund der vergleichsweise geringen Marktkapitalisierung können wertmäßig geringe 
Handelsvolumina bereits einen großen Einfluss auf den Kursverlauf der Aktie nehmen.  

● Die MEDIQON Group AG kann keine Gewähr übernehmen, dass sich nach dem Angebot ein 

liquider Handel in den Aktien entwickeln wird und ein Aktionär seine Aktien somit jederzeit zum 
jeweiligen Börsenkurs oder ohne Abschläge auf den Börsenpreis veräußern kann. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass der Handel in Aktien der MEDIQON Group AG in den vergangenen 
Jahren nicht sehr liquide war. Es besteht das erhebliche Risiko, dass ein Aktionär die Aktien der 
Gesellschaft nicht zu einem gewünschten Zeitpunkt, zu einem gewünschten Preis oder in der 
gewünschten Stückzahl veräußern kann. 

 

Abschnitt 4 – Basisinformationen über das öffentliche Angebot der Wertpapiere 

Punkt 4.1 Zu welchen Konditionen und nach welchem Zeitplan kann ich in dieses Wertpapier inves-
tieren? 

● Das Angebot zum Bezug der neuen Aktien richtet sich an die Aktionäre der MEDIQON Group 
AG. Ein Angebot der Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Australien 
und Südafrika findet nicht statt. Für den Bezug der Aktien ist ein Bezugsverhältnis von 1:2 fest-
gelegt (das heißt, dass eine alte Aktie zum Bezug von zwei neuen Aktien berechtigt). Auf die 
neuen Aktien wird ein mittelbares Bezugsrecht gewährt. 

● Der Bezugspreis für je eine neue Aktie beträgt 4,00 Euro. Die bestehenden Aktionäre können 
Bezugserklärungen über ihre Depotbanken abgeben; hierfür wird von den Depotbanken ein For-
mular zur Verfügung gestellt oder eine andere Form der Bezugserklärung vorgesehen.  

● Der Angebotszeitraum beginnt am 19. Februar 2021, 0.00 Uhr, und endet am 5. März 2021, 
24.00 Uhr.  
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● Die Gesellschaft kann die neuen Aktien, für die innerhalb der Bezugsfrist das Bezugsrecht nicht 
ausgeübt wurde, Investoren in der Bundesrepublik Deutschland und anderen ausgewählten 
Ländern im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb zum Bezugspreis anbieten.  

● Für die Bezugsrechte wird ein Bezugsrechtshandel an der Frankfurter Wertpapierbörse einge-
richtet.  

● Die MEDIQON Group AG schätzt die Gesamtkosten des Angebots auf ca. 75.000,00 Euro. 

● Die MEDIQON Group AG berechnet den Anlegern weder Kosten noch Provisionen. 

Punkt 4.2 

4.2.1 

 

 

 

 

 

Weshalb wird dieser EU-Wachstumsprospekt erstellt? 

Gründe für das Angebot 

Mit dem öffentlichen Angebot der neuen Aktien führt die MEDIQON Group AG den Beschluss ihrer 
ordentlichen Hauptversammlung vom 30. Oktober 2020 zu Tagesordnungspunkt 4 durch. Der Be-
schluss sieht vor, dass das Grundkapital der Gesellschaft von 3.333.186,00 Euro um bis zu 
6.666.372,00 Euro auf bis zu 9.999.558,00 Euro durch die Ausgabe von bis zu 6.666.372 neuer, 
auf den Inhaber lautender Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe 
von je 1,00 gegen Bareinlagen erhöht wird. 

a) Zweckbestimmung der Erlöse und geschätzte Nettoerlöse 

Die Erlöse sollen zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs der MEDIQON Group AG verwen-
det werden, insbesondere für die Akquisition weiterer Beteiligungsunternehmen, sowie ge-
gebenenfalls zur Optimierung der Kapitalstruktur der MEDIQON Group AG. 

b) Angabe des nicht erfassten Teils, sofern das Angebot einem Übernahmevertrag mit 
fester Übernahmeverpflichtung unterliegt 

Entfällt. 

c) Beschreibung etwaiger wesentlicher Interessenskonflikte hinsichtlich des Angebots 
oder der Zulassung zum Handel 

Entfällt. 

Punkt 4.3 Wer ist der Anbieter und / oder die die Zulassung zum Handel beantragende Person? 

Anbieter ist die MEDIQON Group AG mit dem Sitz in Königstein im Taunus. Eine Zulassung zum 
Börsenhandel in einem geregelten Markt erfolgt nicht. Die Einbeziehung der neuen Aktien in den 
Freiverkehr wird von der BankM AG, Frankfurt am Main, beantragt werden. 
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1. VERANTWORTLICHE PERSONEN, BILLIGUNG DURCH DIE ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE, 

GRÜNDE FÜR DAS ANGEBOT UND ERLÖSVERWENDUNG 

1.1 Verantwortliche Personen 

Die MEDIQON Group AG mit dem Sitz in Königstein im Taunus – im Folgenden auch die 

„Gesellschaft“ genannt – übernimmt die Verantwortung für den Inhalt dieses Prospekts. 

1.2 Erklärung der verantwortlichen Personen zur Richtigkeit der Angaben im Prospekt 

Die Gesellschaft erklärt hiermit, dass die Angaben in diesem Prospekt ihres Wissens nach 

richtig sind und dass dieser Prospekt keine Auslassungen enthält, welche die Aussagen ver-

zerren könnten. 

1.3 Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

Die Gesellschaft erklärt hiermit, dass 

a) der Prospekt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als zuständige 

Behörde gemäß der Verordnung (EU) 2017 / 1129 gebilligt wurde; 

b) die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht diesen Prospekt nur bezüglich der 

Standards der Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz gemäß der Verordnung 

(EU) 2017 / 1129 billigt; 

c) eine solche Billigung nicht als Bestätigung des Emittenten, der Gegenstand dieses 

Prospekts ist, und nicht als Bestätigung der Qualität der Wertpapiere, die Gegenstand 

dieses Prospekts sind, erachtet werden sollte; 

d) Anleger ihre eigene Bewertung der Eignung dieser Wertpapiere für die Anlage vorneh-

men sollten; 

e) der Prospekt als Teil eines EU-Wachstumsprospekts gemäß Artikel 15 der Verordnung 

(EU) 2017 / 1129 erstellt wurde. 

1.4 Interessen natürlicher und juristischer Personen, die an dem Angebot beteiligt sind 

Das Vorstandsmitglied Dirk Isenberg ist Aktionär der Gesellschaft und beabsichtigt, aufgrund 

des Angebots ihm zustehende Bezugsrechte auszuüben und neue Aktien zu zeichnen. 

Das Vorstandsmitglied Jan-Hendrik Mohr sowie die Aufsichtsratsmitglieder Dr. Mathias Sag-

gau, Lars Ahns und Dr. Martin Possienke sind mittelbar über andere Gesellschaften als 

Fondsberater (Sub-Adviser) für die Aktionärin Investmentaktiengesellschaft für Langfristige 

Investoren TGV, Bonn, tätig. Sollte die Aktionärin Investmentaktiengesellschaft für Langfris-

tige Investoren TGV aufgrund des Angebots neue Aktien erwerben und sich der Aktienkurs 

künftig positiv entwickeln, könnte dies die Vergütung der genannten Personen für die Tätig-

keit als Fondsberater unter Umständen positiv beeinflussen. Die genannten Personen sind 

jedoch nicht befugt, über den Erwerb neuer Aktien seitens der Aktionärin Investmentaktien-

gesellschaft für Langfristige Investoren TGV zu entscheiden. 

Das Vorstandsmitglied Jan-Hendrik Mohr ist ferner mittelbar über andere Gesellschaften als 

Fondsberater (Sub-Adviser) für die Aktionärinnen Notre Dame und Cassini Partners tätig. 

Sollte die Aktionärin Notre Dame und / oder die Aktionärin Cassini Partners aufgrund des 

Angebots neue Aktien erwerben und sich der Aktienkurs künftig positiv entwickeln, könnte 

dies die Vergütung für die Tätigkeit als Fondsberater unter Umständen positiv beeinflussen.  
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Die beschriebenen Interessen der genannten Personen entsprechen den Interessen aller 

Aktionäre an einer positiven Entwicklung des Unternehmens der Gesellschaft und des Akti-

enkurses. Es bestehen insofern keine Interessenskonflikte. 

Darüber hinaus haben Aktionärinnen, die vom Vorstandsmitglied Jan-Hendrik Mohr als 

Fondsberater (Sub-Adviser) beraten werden, Teile der von der Gesellschaft am 27. Mai 2020 

begebenen Anleihe gezeichnet. 

1.5 Gründe für das Angebot, Kosten des Angebots und Verwendung der Erlöse  

1.5.1 Angabe der Gründe für das Angebot und geschätzte Kosten des Angebots 

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 30. Oktober 2020 hat zu Tages-

ordnungspunkt 4 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 3.333.186,00 Euro um 

bis zu 6.666.372,00 Euro auf bis zu 9.999.558,00 Euro durch die Ausgabe von bis zu 

6.666.372 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am 

Grundkapital in Höhe von je 1,00 gegen Bareinlagen zu erhöhen. Mit dem Angebot führt die 

Gesellschaft diesen Beschluss durch. 

Die Gesamtnettoerträge können bis zu 26.590.488,00 Euro betragen; die tatsächlichen Ge-

samtnettoerträge hängen davon ab, in welchem Umfang Bezugsrechte ausgeübt und, soweit 

Bezugsrechte nicht ausgeübt werden, neue Aktien in der anschließenden Privatplatzierung 

gegebenenfalls gezeichnet werden. Die Gesellschaft schätzt die Gesamtkosten des Ange-

bots auf ca. 75.000,00 Euro. 

1.5.2 Erläuterung zur Verwendung des Emissionserlöses 

Die Erlöse sollen zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs der Gesellschaft verwendet wer-

den, insbesondere für die Akquisition weiterer Beteiligungsunternehmen. Gegebenenfalls 

und in Abhängigkeit vom Kapitalbedarf, von den Kapitalkosten und von der Liquiditätspla-

nung der Gesellschaft könnten die Erlöse auch zur Optimierung der Kapitalstruktur der Ge-

sellschaft eingesetzt werden, und zwar auch zur teilweisen oder vollständigen vorzeitigen 

Tilgung der von der Gesellschaft am 27. Mai 2020 begebenen Anleihe, soweit dies für die 

Gesellschaft insbesondere unter Kosten- und Liquiditätsaspekten wirtschaftlich vorteilhaft 

wäre. 

1.6 Gültigkeit des Prospekts 

Dieser Prospekt ist nur bis zum Ende des öffentlichen Angebots, längstens bis zum Ablauf 

des 15. April 2021 gültig. Eine Pflicht zur Aktualisierung dieses Prospekts oder zur Erstellung 

eines Nachtrags zu diesem Prospekt, etwa im Falle neuer wesentlicher Umstände, die sich 

auf den Emittenten oder die angebotenen Wertpapiere beziehen, oder im Falle etwaiger we-

sentlicher Unrichtigkeiten oder etwaiger wesentlicher Ungenauigkeiten besteht nicht mehr, 

wenn dieser Prospekt nicht mehr gültig ist. 
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2. STRATEGIE, LEISTUNGSFÄHIGKEIT UND UNTERNEHMENSUMFELD 

2.1 Angaben zum Emittenten 

a) Die gesetzliche und kommerzielle Bezeichnung des Emittenten lautet:  

MEDIQON Group AG. 

b) Die Gesellschaft ist im Handelsregister B des Amtsgerichts Königstein im Taunus unter 

der Registernummer HR B 4906 eingetragen. Die Rechtsträgerkennung (LEI) lautet: 

LEI 3912001BNTWG0PIZYX13 

c) Die Gesellschaft wurde unter der Firma Medical Columbus AG am 31. August 1998 

gegründet und am 16. Dezember 1998 im Handelsregister eingetragen. Durch Be-

schluss der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 21. Dezember 

2018, der am 17. Januar 2019 im Handelsregister eingetragen worden ist, wurde die 

Firma der Gesellschaft in MEDIQON Group AG geändert. 

d) Der Sitz der Gesellschaft ist in Königstein im Taunus. Sie besteht in der Rechtsform 

einer Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ist unter der deutschen Rechtsord-

nung tätig. Die Gesellschaft ist in Deutschland gegründet worden. Die Anschrift und 

Telefonnummer der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz lauten:  

Anschrift:  Herzog-Adolph-Straße 2, D-61462 Königstein im Taunus 

Telefonnummer: + 49 (0) 6174 9687 040 

Informationen zur Gesellschaft sind auch auf deren Webseite unter  

www.mediqon-group.de 

verfügbar. Die Informationen auf der Webseite sind, soweit es sich nicht um die in die-

sen Prospekt aufgenommenen historischen Finanzinformationen handelt, nicht Teil die-

ses Prospekts und wurden von der zuständigen Behörde weder geprüft noch gebilligt.  

2.1.1 Angaben zu wesentlichen Veränderungen in der Schulden- und Finanzstruktur des 

Emittenten seit dem Ende der letzten Zwischenberichtsperiode, für die in diesem 

Prospekt Zwischenfinanzinformationen aufgenommen wurden 

Seit dem Ende der letzten Zwischenberichtsperiode, für die in diesem Prospekt Zwischenfi-

nanzinformationen aufgenommen wurden, somit seit dem 30. Juni 2020 haben sich keine 

wesentlichen Veränderungen in der Schulden- und Finanzstruktur der Gesellschaft ergeben. 

2.1.2 Beschreibung der erwarteten Finanzierung des Emittenten 

 Die Gesellschaft beabsichtigt, die Geschäftstätigkeit wie folgt zu finanzieren:  

- Zufluss von Eigenkapital. Hierzu dient auch die Durchführung der Kapitalerhöhung, die 

in diesem Prospekt beschrieben ist. Aufgrund des Umfangs dieser Kapitalerhöhung sind 

anschließende weitere Kapitalmaßnahmen derzeit kurz- und mittelfristig nicht zu erwar-

ten, wenn die Kapitalerhöhung in vollem Umfang durchgeführt worden ist. 

- Erträge aus Zinsen auf die von der Gesellschaft innerhalb der Unternehmensgruppe aus-

gereichten Darlehen. 

- Rückzahlung der an Gruppenunternehmen ausgereichten Darlehen. 

- In geringem Umfang Erträge aus Wertpapieren, in die freie Liquidität vorübergehend in-

vestiert wird. 

Die Aufnahme von Fremdkapital über Kreditinstitute seitens der Gesellschaft soll vermieden 

werden, soweit es sich nicht um kurzfristige Brückenfinanzierungen handelt, die im Zuge der 

Akquise neuer Beteiligungsunternehmen gemäß den in der Unternehmensgruppe etablier-

ten Beteiligungs- und Erwerbsstrukturen aufgenommen und sodann planmäßig auf einer der 

betreffenden Beteiligungsebenen von Dritten abgelöst werden. Im Übrigen ist die Aufnahme 
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von Fremdkapital, etwa über die Begebung einer neuen Anleihe, derzeit kurz- und mittelfris-

tig nicht erforderlich und nicht zu erwarten.  

Eine nachhaltige Finanzierung der Geschäftstätigkeit allein oder überwiegend aus Gewinnen 

der Beteiligungsunternehmen ist angestrebt, jedoch planmäßig jedenfalls mittelfristig nicht 

zu erwarten. 

2.2 Überblick über die Geschäftstätigkeit 

2.2.1 Strategie und Ziele 

Die Gesellschaft hatte im Jahre 2018 mit der Zustimmung der Hauptversammlung ihr bishe-

riges Kerngeschäft abgegeben und wesentliche Teile ihres Betriebsvermögens verkauft. Im 

Zuge dieser Transaktion wurde der Unternehmensgegenstand modifiziert und der Ge-

schäftsbetrieb auf der Grundlage eines hohen Liquiditätszuflusses aus dem Verkauf neu 

strukturiert. Die Gesellschaft beabsichtigt, ihre Tätigkeit als Holding, die sie im Wesentlichen 

im Jahre 2019 aufgenommen hat, durch den Erwerb weiterer Beteiligungsunternehmen aus-

zuweiten. Sie verfolgt hierbei das Ziel, den Unternehmenswert kontinuierlich und nachhaltig 

zu steigern.  

Dem Erwerb der Beteiligungsunternehmen liegt keine bestimmte, festgelegte Anlagestrate-

gie zugrunde. Die Akquise zielt allgemein und in unterschiedlichen Branchen auf skalierbare 

Geschäftsmodelle, die im jeweiligen Markt bereits etabliert sind und von hochmotivierten 

Geschäftsführungen und Mitarbeitern in weitestgehend dezentralen Organisationsstrukturen 

eigenverantwortlich umgesetzt und weiterentwickelt werden.  

Der Erwerb und die Finanzierung der Beteiligungsunternehmen erfolgen in weitestgehend 

einheitlichen Beteiligungsstrukturen, die von der Gesellschaft vorgegeben und, soweit dies 

rechtlich geboten oder sinnvoll erscheint, vertraglich fixiert sind. Die Beteiligungsstrukturen 

sind im Wesentlichen durch die folgenden Elemente charakterisiert: 

- Auf einer Zwischenebene der Unternehmensgruppe werden rechtlich selbständige Betei-

ligungsplattformen als Tochterunternehmen der MEDIQON Beteiligungsgesellschaft 

mbH gegründet, deren Geschäftsführungen aktiv und eigenverantwortlich Opportunitäten 

zum Erwerb neuer Beteiligungsunternehmen eruieren; die Geschäftsführer dieser Betei-

ligungsplattformen werden in der Regel im Rahmen einer Management-Beteiligung mit 

einer Minderheitsbeteiligung in Höhe von 20 % zur Incentivierung am Stammkapital der 

Beteiligungsplattformen beteiligt. 

- Der Erwerb der Beteiligungsunternehmen erfolgt regelmäßig über Akquisitionsgesell-

schaften, die von der Beteiligungsplattform gegründet werden und an denen gegebenen-

falls wiederum eine Management-Beteiligung als Minderheitsbeteiligung vorgesehen 

werden kann.  

- Für die Finanzierung des Erwerbs und gegebenenfalls auch der Geschäftstätigkeit der 

Beteiligungsunternehmen sind ebenfalls weitestgehend einheitliche Strukturen und Ab-

läufe definiert. Hierzu zählen auch Darlehen, die von der Gesellschaft an Akquisitionsge-

sellschaften und / oder Beteiligungsunternehmen ausgereicht werden. Zur kurzfristigen 

Brückenfinanzierung dieser Darlehen kann die Gesellschaft ihrerseits kurzfristige Darle-

hen bei Kreditinstituten aufnehmen, die sodann auf einer Beteiligungsebene von Dritten 

abgelöst werden.  

- Bei der Finanzierung des Erwerbs und der Geschäftstätigkeit der operativen Beteili-

gungsunternehmen wird darauf geachtet, dass eine ausgewogene Kapitalstruktur sowohl 

auf der Ebene der jeweiligen Beteiligungsunternehmen als auch auf der Ebene der Ak-

quisitionsgesellschaften erreicht wird, die auf die jeweilige Akquisition möglichst punkt-

genau ausgerichtet ist. Die jeweiligen Finanzierungsstrukturen der verschiedenen Akqui-

sitionen variieren daher aufgrund unterschiedlicher Erwerbs- und Beteiligungskonditio-

nen zum Teil erheblich. 
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- Die Gesellschaft nimmt grundsätzlich keinen Einfluss auf die operative Geschäftsführung 

der Beteiligungsunternehmen, die selbständig und eigenverantwortlich in ihrem jeweili-

gen Markt tätig sind. 

- Die Gesellschaft validiert gruppenweit Beteiligungsprojekte und konkrete Finanzierungs-

strukturen, entscheidet über den Erwerb einer Unternehmensbeteiligung, stellt gegebe-

nenfalls finanzielle Mittel für den Erwerb und die Tätigkeit der Beteiligungsunternehmen 

als Darlehen bereit, und steuert und überwacht das Finanz-Controlling in der Beteili-

gungsstruktur. 

- Gewinnausschüttungen der operativen Beteiligungsunternehmen werden mittelfristig an-

gestrebt; solche Gewinnausschüttungen sind auf der Ebene der Akquisitionsgesellschaf-

ten und / oder der operativen Beteiligungsunternehmen teilweise an unterschiedliche Vo-

raussetzungen geknüpft, die sich aus der konkreten Finanzierungsstruktur ergeben. Fer-

ner sollen Überschüsse der operativen Gesellschaften und freie Liquidität gegebenenfalls 

schon auf der Ebene der Beteiligungsplattformen für Investitionen und Akquisitionen ver-

wendet werden, um den Einsatz von Fremdkapital zu minimieren. 

- Eine Veräußerung von Beteiligungsunternehmen ist ausdrücklich nicht beabsichtigt und 

als solche kein Bestandteil der Unternehmensstrategie. Gleichwohl können Veräußerun-

gen, sofern sie wirtschaftlich notwendig oder sinnvoll erscheinen, nicht ausgeschlossen 

werden. 

Derzeit bestehen zwei Beteiligungsplattformen: 

- Plattform Nachfolgekapital (NGC): 

Die Plattform zielt auf Unternehmen, die bei der Unternehmensnachfolge aus finanziellen 

und / oder personellen Gründen professionelle Unterstützung benötigen und in der stabi-

len Gruppenstruktur der Gesellschaft verankert werden. Bestimmte Branchen oder 

Märkte sind nicht festgelegt und werden auch nicht präferiert. Nach bislang insgesamt 

vier Transaktionen plant die Beteiligungsplattform mittelfristig weitere Transaktionen. 

Über die professionellen Netzwerke der Beteiligungsplattform können die Beteiligungs-

unternehmen auch neue Führungsmitarbeiter gewinnen. Die Beteiligungsunternehmen 

bleiben operativ selbständig. 

- Plattform Ookam Software (OSW):  

Die Plattform zielt auf Unternehmen der Softwarebranche, die über eine solide Finanzie-

rung in der Gruppenstruktur ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln können. Über die 

professionellen Netzwerke der Beteiligungsplattform können die Beteiligungsunterneh-

men ebenfalls neue Führungsmitarbeiter gewinnen. Die Beteiligungsunternehmen blei-

ben operativ selbständig. Nach bislang insgesamt fünf Transaktionen plant die Beteili-

gungsplattform bereits kurzfristig weitere Transaktionen. 

Die Beteiligung an der E-M-C-direct GmbH & Co. KG über die Akquisitionsgesellschaft NPV 

Nachfolge Beteiligungen GmbH erfolgte noch vor der ersten Etablierung einer Beteiligungs-

plattform, wird gruppenintern jedoch kalkulatorisch und hinsichtlich der Wertentwicklung der 

Plattform NGC zugerechnet, da die E-M-C-direct GmbH & Co. KG von der Geschäftsführung 

der Beteiligungsplattform NGC Nachfolgekapital GmbH betreut wird. 

Die Gesellschaft beabsichtigt, neben NGC und OSW weitere Plattformen zu etablieren, die 

in die beschriebenen Beteiligungsstrukturen der Unternehmensgruppe eingefügt werden 

und Beteiligungsunternehmen in bestimmten Branchen oder Märkten erwerben sollen.  

Für die Tochtergesellschaft MEDIQON GmbH, die Informationsprodukte und Dienstleistun-

gen im Healthcare-Markt anbietet, wird perspektivisch ebenfalls die Einbeziehung in eine 

neu zu etablierende Beteiligungsplattform geprüft, um die MEDIQON GmbH konzeptionell 

besser in die Gruppenstruktur und in die Strategie der Gesellschaft zu integrieren und ihr 

eine Adjustierung und gegebenenfalls auch Erweiterung der Geschäftstätigkeit zu ermögli-

chen. Sollte dies nicht gelingen, müsste optional auch eine Trennung von der MEDIQON 

GmbH bzw. von deren Geschäftsbetrieb erwogen werden. 
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Freie Liquidität auf der Ebene der Gesellschaft soll – auch zur Meidung sog. Strafzinsen – 

künftig weiterhin in fungiblen Wertpapieren angelegt werden und kann in dieser Form gege-

benenfalls den im Zuge einer Akquisition kurzfristig aufzunehmenden Lombardkrediten un-

terlegt werden. 

Aus den beschriebenen Beteiligungsstrukturen folgt, dass die angestrebte Wertsteigerung 

des Unternehmens der Gesellschaft nicht über Erträge aus der Veräußerung von Beteili-

gungsunternehmen und jedenfalls mittelfristig auch nicht über Gewinnausschüttungen der 

operativen Beteiligungsunternehmen durch die Beteiligungskette erreicht werden soll, son-

dern über eine kontinuierliche Wertsteigerung der Beteiligungsunternehmen über längere 

Zeiträume. Bis zu einer angestrebten Vollkonsolidierung der Unternehmensgruppe sollen 

außerdem als Messgrößen für eine erfolgreiche Wertentwicklung zusätzlich auf der Ebene 

der Gesellschaft eine Eigenkapitalrendite und ein Gewinn je Aktie ermittelt werden, in die – 

nur zu kalkulatorischen Zwecken – auch die Jahresüberschüsse der operativen Beteiligungs-

unternehmen anteilig einbezogen werden. Es ist vorgesehen, diese Messgrößen in geeig-

neter Weise im nächsten Geschäftsbericht zu veröffentlichen bzw. den Aktionären zur Kennt-

nis zu bringen. 

2.2.2 Haupttätigkeitsbereiche 

Die Gesellschaft ist derzeit ausschließlich als Holding tätig. Sie hält und verwaltet in der 

beschriebenen Gruppenstruktur Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen aus verschiede-

nen Branchen.  

In ihrer Funktion als Holding validiert die Gesellschaft Beteiligungsprojekte und Finanzie-

rungsstrukturen, entscheidet über den Erwerb einer Unternehmensbeteiligung, stellt gege-

benenfalls finanzielle Mittel für den Erwerb und die Tätigkeit der Beteiligungsunternehmen 

bereit, und steuert und überwacht das Finanz-Controlling in der Beteiligungsstruktur. Die 

Gesellschaft greift jedoch nicht in die Geschäftsführung der Beteiligungsunternehmen ein. 

Es bestehen derzeit keine Unternehmensverträge im Sinne der §§ 291 ff. AktG, wie etwa 

Beherrschungs- und / oder Gewinnabführungsverträge. 

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Gesellschaft entsprechend ihres Unternehmensge-

genstands künftig zusätzlich und ergänzend zu ihrer Holdingfunktion selbst operativ tätig 

wird, wenn dies operativ sinnvoll, wirtschaftlich aussichtsreich und mit der Struktur der Un-

ternehmensgruppe vereinbar erscheint. 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft derzeit 

a) keine Produkte herstellt, keinen Produktvertrieb unterhält und keine entgeltlichen 

Dienstleistungen erbringt; 

b) seit der Veröffentlichung des letzten geprüften Abschlusses keine neuen Produkte, 

Dienstleistungen oder Tätigkeiten eingeführt hat. 

2.2.3 Wichtige Märkte 

Die Gesellschaft selbst ist als Holding derzeit in keinen Märkten mit eigenen Produkten oder 

Dienstleistungen tätig. Hinsichtlich der Produkte, Dienstleistungen und Tätigkeiten der ope-

rativen Beteiligungsunternehmen besteht gemäß den festgelegten Beteiligungsstrukturen 

keine Eingrenzung auf bestimmte Branchen oder Märkte. Auch der Erwerb von Beteiligungs-

unternehmen mit dem Sitz im Ausland oder mit Tätigkeiten auf internationalen Märkten ist 

nicht ausgeschlossen. Gegenwärtig sind jedoch alle Beteiligungsunternehmen in Deutsch-

land ansässig und operativ ganz überwiegend in der sog. DACH-Region (Deutschland, Ös-

terreich, Schweiz) tätig. 

Die Beteiligungsunternehmen sind in den folgenden Märkten aktiv: 

- Beteiligungsunternehmen unter der Beteiligungsplattform NGC Nachfolgekapital GmbH 

● GP.Software GmbH: Praxismanagement-Software für Veterinäre 

● Gelford GmbH Gebäudereinigung und Dienstleistungen: Dienstleistungen im Be-

reich der Immobilienpflege 
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● Kältehelden GmbH: Kälte- und Klimatechnik 

● speakeasy Berlin GmbH, NEXT Level learning GmbH, SK Services GmbH: Sprach-

schulen sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit Sprachunterricht 

- Beteiligungsunternehmen unter der Beteiligungsplattform Ookam Software GmbH 

● Parity Software GmbH: ERP-Software für kleine und mittelständische Unternehmen 

● SWH Softwarehaus Heider GmbH: Schul-Software für Bildungseinrichtungen 

● gripsware datentechnik gmbh: Software zur Unterstützung des Bauablaufs für Pro-

jekt- und Bauplaner 

● BleTec Software GmbH: ERP-System für blechverarbeitende Unternehmen 

● OPAS: Software zur Verwaltung und Organisation von Orchestern weltweit 

- E-M-C-direct GmbH & Co. KG: Vertrieb von C-Teilen für Handwerk und Industrie 

- MEDIQON GmbH: Informationsprodukte und Dienstleistungen im Healthcare-Bereich, 

insbesondere für Krankenhäuser 
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2.3 Organisationsstruktur 

2.3.1 Darstellung der Organisationsstruktur 

 

Die abgebildete Organisationsstruktur soll wie folgt erläutert werden:  

An oberster Stelle der Organisationsstruktur fungiert die Gesellschaft als Holding. In der ersten Beteiligungsebene darunter erscheint die MEDIQON Beteiligungsgesellschaft 

mbH, die unmittelbar die Beteiligungen an den beiden als Beteiligungsplattformen fungierenden Gesellschaften NGC Nachfolgekapital GmbH und Ookam Software GmbH 

hält. Diese halten die Mehrheitsbeteiligungen an den jeweiligen Akquisitionsgesellschaften NGC Nachfolgekapital Beteiligungen GmbH, GfW Gesellschaft für Weiterbildung 

mbH (vormals NGC Weiterbildung und Beteiligungen GmbH) und NGC Dienstleistungen GmbH bzw. OSW Ookam Beteiligungs GmbH, OSW 2 Ookam Beteiligungs GmbH, 

OSW 3 Ookam Beteiligungs GmbH und OSW 4 Ookam Beteiligungs GmbH. Die jeweiligen Akquisitionsgesellschaften halten ihrerseits sämtliche Anteile bzw. – in drei Fällen – 

die Mehrheitsbeteiligung an den in der untersten Zeile aufgeführten operativen Beteiligungsunternehmen. In einem Fall hält die Beteiligungsplattform NGC Nachfolgekapital 

GmbH unmittelbar die Mehrheitsbeteiligung an einem operativen Beteiligungsunternehmen. Zudem hält die Ookam Software GmbH 100% der Anteile an der OSW 5 Beteiligungs 

GmbH. Diese hat 100% der Kommanditanteile an der OPAS GmbH & Co KG erworben, wird den Geschäftsbetrieb der Gesellschaft weiterführen und künftig als OPAS Software 

GmbH firmieren. Außerdem hält die Gesellschaft sämtliche Anteile an der MEDIQON GmbH sowie eine Minderheitsbeteiligung an der NPV Nachfolge Beteiligungen GmbH, 

welche ihrerseits alle Anteile an der operativ tätigen E-M-C-direct GmbH & Co. KG hält. 
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2.3.2 Keine Abhängigkeit 

Die Gesellschaft ist nicht von anderen Unternehmen in der Gruppe abhängig. 

2.4 Investitionen 

2.4.1 Wesentliche Investitionen seit dem 1. Januar 2020 

Die Gesellschaft hat seit dem 1. Januar 2020 die folgenden Investitionen getätigt:  

- Ausreichung von Darlehen an Tochtergesellschaften in Höhe von insgesamt 

16.760.000,00 Euro zur Finanzierung von Akquisitionen und des Geschäftsbetriebs. Im 

gleichen Zeitraum wurden Rückzahlungen auf ausgereichte Darlehen an Tochtergesell-

schaften in Höhe von 5.436.000,00 Euro erhalten; 

- Erwerb von Wertpapieren zur Umschichtung freier Liquidität in Höhe von derzeit rund 

5.180.000,00 Euro. 

2.4.2 Wesentliche laufende oder fest beschlossene Investitionen 

Derzeit bestehen keine laufenden oder fest beschlossenen Investitionen. 

2.5 Trendinformationen 

 Die Gesellschaft ist derzeit ausschließlich als Holding tätig. Ihr unternehmerischer Erfolg wird 

insbesondere aus der Akquise und den Erträgen der operativen Beteiligungsunternehmen 

abgeleitet.  

Die Beteiligungsunternehmen sind als selbständige Unternehmen in verschiedenen Bran-

chen und Märkten tätig und unterliegen insofern den jeweils spezifischen Chancen und Ri-

siken dieser Branchen und Märkte. Daher lassen sich aussagekräftige Trendinformationen 

in allgemeiner Form und bezogen auf die Gesellschaft bzw. die Unternehmensgruppe im 

Sinne einer Aussage über zu erwartende Wertentwicklungen nicht verlässlich ableiten, zu-

mal diese Wertentwicklungen über die Akquisitionsgesellschaften, die Rechtsträger der Be-

teiligungsplattformen und die MEDIQON Beteiligungsgesellschaft mbH vermittelt werden. Zu 

berücksichtigen ist außerdem, dass die mit der gegenwärtigen SARS-CoV2-Pandemie zu-

sammenhängenden besonderen Risiken für die Konjunktur im Allgemeinen und für viele 

Branchen und Märkte im Besonderen keine verlässlichen Einschätzungen ermöglichen, die 

als Trend im Hinblick auf die Wertentwicklung interpretiert werden könnten.  

Unter Berücksichtigung dieser Hintergründe und Einschränkungen kann für das laufende 

Geschäftsjahr – auf der Basis der Entwicklungen im Geschäftsjahr  2020 – die folgende 

Trendinformation für die operative Entwicklung der Beteiligungsunternehmen formuliert wer-

den, die sich in der Folge auf die künftige Wertentwicklung der Beteiligungen und damit – 

vermittelt über die Beteiligungskette – auf die Wertentwicklung der Gesellschaft künftig aus-

wirken können: 

- Beteiligungsunternehmen unter der Beteiligungsplattform NGC Nachfolgekapital GmbH 

Die Beteiligungsunternehmen Gelford GmbH Gebäudereinigung und Dienstleistungen 

und GP.Software GmbH entwickeln sich positiv mit Ergebnissen über Plan. Für das erst 

im August 2020 gegründete Beteiligungsunternehmen Kältehelden GmbH lassen sich 

noch keine verlässlichen Einschätzungen angeben. Dies gilt auch für die erst im Dezem-

ber 2020 erworbenen Beteiligungsunternehmen speakeasy Berlin GmbH, NEXT Level 

learning GmbH und SK Services GmbH. 

- Beteiligungsunternehmen unter der Beteiligungsplattform Ookam Software GmbH 

Die Beteiligungsunternehmen gripsware datentechnik gmbh und SWH Softwarehaus Hei-

der GmbH entwickeln sich positiv mit Ergebnissen leicht über Plan. 
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Das Beteiligungsunternehmen Parity Software GmbH entwickelt sich schwächer als vor-

gesehen und insgesamt deutlich unter Plan, jedoch Cashflow positiv. 

Für die erst im Dezember 2020 erworbenen Beteiligungsunternehmen BleTec Software 

GmbH und OPAS können noch keine verlässlichen Einschätzungen abgegeben werden. 

- E-M-C-direct GmbH & Co. KG 

Das Beteiligungsunternehmen E-M-C-direct GmbH & Co. KG entwickelt sich im Umsatz 

und Ergebnis schwächer als im Geschäftsjahr 2019, was im Wesentlichen auf wirtschaft-

liche Hemmnisse aufgrund der SARS-CoV2-Pandemie zurückzuführen ist. 

- MEDIQON GmbH 

Die Entwicklung des operativen Geschäfts ist unbefriedigend und Cashflow negativ, und 

wird durch die SARS-CoV2-Pandemie im Weiteren erheblich erschwert. 

2.6 Erklärung zum Geschäftskapital 

Die Gesellschaft erklärt hiermit, dass das Geschäftskapital ihrer Meinung nach ihre derzeiti-

gen Anforderungen deckt. 

3. RISIKOFAKTOREN 

Hinweise: 

Der Erwerb der in diesem Prospekt beschriebenen Aktien ist mit erheblichen Risiken ver-

bunden. Es ist daher unerlässlich, dass Aktionäre die im Folgenden beschriebenen Risiko-

faktoren sowie den gesamten Prospekt sorgfältig lesen und berücksichtigen, bevor sie sich 

dazu entschließen, im Rahmen des Angebots neue Aktien zu erwerben. Wenn eines der 

beschriebenen Risiken eintritt oder mehrere der beschriebenen Risiken eintreten, könnte 

sich der Aktienkurs in erheblichem Maße verringern, wodurch Anleger ihre gesamte Anlage 

oder einen Teil davon verlieren könnten.  

Die Risikofaktoren sind in emittentenbezogene und wertpapierbezogene Risiken und weiter-

hin in Kategorien unterteilt. Die beiden in der jeweiligen Kategorie zuerst aufgeführten Risi-

kofaktoren sind nach der derzeitigen Einschätzung der Gesellschaft die wesentlichsten Risi-

kofaktoren in dieser Kategorie. Die weiteren Risikofaktoren in der jeweiligen Kategorie sind 

ebenfalls in der Reihenfolge ihrer Wesentlichkeit aufgeführt. Die Reihenfolge der Kategorien 

besagt nichts über die Wesentlichkeit der Kategorien aus.  

Die Gesellschaft beurteilt die Wesentlichkeit der Risikofaktoren sowohl auf der Grundlage 

des erwarteten Umfangs ihrer negativen Auswirkungen als auch nach der Wahrscheinlich-

keit ihres Eintretens. Beim Umfang der negativen Auswirkungen ermittelt die Gesellschaft 

insbesondere, ob ein Risiko nach ihrer Einschätzung zu einer Insolvenz der Gesellschaft und 

somit zu einem Totalverlust führen kann, oder ob nur mit einem Rückgang des Ergebnisses 

nach Steuern und einem Kursrückgang der Aktien zu rechnen ist, oder ob lediglich sonstige, 

gegebenenfalls von der Situation des Anlegers abhängige Folgen eintreten können, wie 

etwa, dass die Aktien nicht, nicht zu dem gewünschten Zeitpunkt oder nicht zu dem ange-

strebten Preis veräußert werden können, der Anleger einen Wertverlust seiner Bezugsrechte 

oder eine Verwässerung erleidet, oder sich ein Verlust von Aufwendungen oder eine 
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Minderung seiner Erträge nach Steuern ergeben kann. Hierbei findet auch Berücksichtigung, 

ob und in welchem Maße die Gesellschaft gegebenenfalls die Verwirklichung eines Risikos 

vermeiden oder seine Auswirkungen minimieren kann. 

Die nachfolgende Beschreibung und Reihung der Risiken in Bezug auf die Gesellschaft und 

die angebotenen Aktien beruht auf der derzeitigen Einschätzung der Gesellschaft, die sich 

im Nachhinein als unrichtig erweisen kann. Verschiedene Risiken können auch zusammen-

wirken und sich gegenseitig verstärken. Dem Anleger wird geraten, sich im Hinblick auf den 

Erwerb der angebotenen Aktien und bei jeder Anlageentscheidung auf den gesamten Pros-

pekt zu stützen. Der Prospekt bildet die Grundlage für eine Entscheidung über eine Anlage 

in die neuen Aktien. Der Anleger sollte die Eignung einer entsprechenden Anlage in die 

neuen Aktien mit Rücksicht auf seine eigenen finanziellen, steuerlichen und sonstigen Ver-

hältnisse bewerten und außerdem bei seiner Anlageentscheidung berücksichtigen, über wel-

che Kenntnisse oder Erfahrungen er in Bezug auf Aktien verfügt, um die Risiken, die mit der 

Anlage verbunden sind, verstehen und angemessen beurteilen zu können. Sollte der Anle-

ger Unterstützung bei seiner Eignungsprüfung bzw. der Anlageentscheidung benötigen oder 

wünschen, sollte er sich vor der Kaufentscheidung im Hinblick auf seine individuellen Ver-

hältnisse durch seinen Anlageberater oder einen anderen qualifizierten Berater beraten las-

sen. 

3.1 Emittentenbezogene Risiken 

3.1.1 Risiken im Zusammenhang mit der Stellung der Gesellschaft als Holding 

(i) Die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft hängt von der wirtschaftlichen 

Entwicklung ihrer Beteiligungsunternehmen ab.  

Als Holding ist die Gesellschaft sowohl im Hinblick auf die Entwicklung ihres Unterneh-

menswertes als auch im Hinblick auf die Liquiditätsentwicklung von der wirtschaftlichen 

Entwicklung ihrer operativen Beteiligungsunternehmen abhängig. Bei einer nachhaltig 

schlechten wirtschaftlichen Entwicklung einiger oder aller operativen Beteiligungsunter-

nehmen könnte sich die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft auch kurzfristig in ei-

nem Ausmaß verschlechtern, dass auch eine Insolvenz der Gesellschaft nicht ausge-

schlossen werden kann, jedenfalls sofern nicht die weitere Finanzierung – etwa über 

weiteres Eigenkapital in ausreichendem Umfang – sichergestellt werden kann. Die Zu-

führung von weiterem Eigenkapital und Liquidität in einer Krisensituation ist unsicher. 

Eine erhebliche, nachhaltige Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage der Gesell-

schaft kann zu einer Überschuldung und / oder Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft 

führen. Im Falle der Insolvenz der Gesellschaft wäre die Investition des Anlegers in 

voller Höhe verloren. Das maximale Risiko für den Anleger besteht somit im Totalverlust 

seiner Investition. 

(ii) Durch Verluste oder Liquiditätsengpässe bei Beteiligungsunternehmen oder In-

solvenzen von Beteiligungsunternehmen kann sich die wirtschaftliche Lage der 

Gesellschaft und der Börsenkurs der Aktie unter Umständen erheblich ver-

schlechtern, insbesondere weil 

- Wertberichtigungen und / oder Abschreibungen auf Anteile an verbundenen 

Unternehmen erfolgen; 

- Wertberichtigungen und / oder Abschreibungen auf Forderungen gegen ver-

bundene Unternehmen erfolgen; 
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- Forderungen auf Tilgung und / oder Zinszahlung, die aufgrund von Darlehens-

vereinbarungen mit Beteiligungsunternehmen bestehen, teilweise oder in vol-

ler Höhe ausfallen; 

- die Gesellschaft eigene Verbindlichkeiten, etwa gegenüber Kreditinstituten im 

Zusammenhang mit Brückenfinanzierungen für den Erwerb von Beteiligungs-

unternehmen, nicht bedienen kann. 

Negative wirtschaftliche Entwicklungen bei einzelnen oder allen operativen Beteili-

gungsunternehmen können dazu führen, dass die im Anlagevermögen der Gesellschaft 

gebuchten Anteile an verbundenen Unternehmen und / oder die im Umlaufvermögen 

der Gesellschaft gebuchten Forderungen gegen verbundene Unternehmen wertberich-

tigt oder abgeschrieben werden müssen. Soweit es sich um Beteiligungsunternehmen 

unterhalb der Beteiligungsplattformen NGC Nachfolgekapital GmbH und Ookam Soft-

ware GmbH handelt, würden Wertberichtigung bzw. Abschreibungen auf Anteile an der 

MEDIQON Beteiligungsgesellschaft mbH erfolgen. Hinsichtlich etwaiger Wertberichti-

gungen und Abschreibungen auf Forderungen gegen verbundene Unternehmen wären 

im Wesentlichen Rückzahlungs- und Zinsforderungen gegenüber den Darlehensneh-

mern innerhalb der Unternehmensgruppe betroffen, über welche der Erwerb und die 

Geschäftstätigkeit der operativen Beteiligungsunternehmen in unterschiedlichem Um-

fang finanziert wird. 

Etwaige Wertberichtigungen und Abschreibungen führen zu entsprechendem Aufwand 

bei der Gesellschaft und einer Minderung des Anlagevermögens der Gesellschaft. 

Außerdem können aufgrund negativer wirtschaftlicher Entwicklungen bei einzelnen 

oder allen operativen Beteiligungsunternehmen die Forderungen der Gesellschaft auf 

Tilgung und / oder Zinszahlung ausfallen, wenn die jeweiligen Darlehensnehmer nicht 

in der Lage wären, Zins und Tilgung fristgerecht und in voller Höhe zu bedienen. Inso-

weit würden – abgesehen von Aufwand infolge Wertberichtigung oder Abschreibung – 

auch die Erträge aus den Zinszahlungen ausfallen und die Liquiditätsplanung negativ 

beeinflusst, was sich wiederum negativ auf die weitere Geschäftstätigkeit der Gesell-

schaft auswirken würde. 

Schließlich bestünde das Risiko, dass die Gesellschaft auch eigene Verbindlichkeiten 

– etwa Zins und Tilgung auf Lombardkredite, die zur kurzfristigen Brückenfinanzierung 

des Erwerbs von Beteiligungsunternehmen aufgenommen werden – nicht bedienen 

könnte. In diesem Falle würde nicht nur das Rating der Gesellschaft sich erheblich ver-

schlechtern, sondern zusätzlich auch der Verlust der zur Absicherung beliehenen Wert-

papiere und die Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft drohen. 

In diesem Falle wäre die Möglichkeit der Gesellschaft, ausschüttungsfähige Gewinne 

zu erwirtschaften, in dem betreffenden Geschäftsjahr oder auch für folgende Geschäfts-

jahre eingeschränkt oder ausgeschlossen. Der Anleger würde somit in dem betreffen-

den Geschäftsjahr oder auch in folgenden Geschäftsjahren bzw. dauerhaft keine Divi-

denden erhalten. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft müsste die Ge-

sellschaft die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragen, sofern die gesetzlichen 

Voraussetzungen für die Antragstellung erfüllt sind, was weiter dazu führen könnte, 

dass die Investition des Anlegers in voller Höhe verloren wäre. 

(iii) Die aktuelle Vermögens-, Finanz- und Ertragsplanung der Gesellschaft basiert 

nur in sehr eingeschränktem Maße auf Entwicklungen und Erfahrungen in den 

zurückliegenden Jahren. Es ist daher nicht auszuschließen, dass Aussagen und 

Einschätzungen über die künftige Geschäftsentwicklung der Gesellschaft und in 

der Unternehmensgruppe sich als unzutreffend erweisen mit der Folge, dass ins-

besondere die kurz- und mittelfristige Unternehmensplanung angepasst werden 

muss. 

Die MEDIQON Group AG hat im Jahr 2018 mit der Zustimmung der Hauptversammlung 

ihr bisheriges Kerngeschäft abgegeben und wesentliche Teile ihres Betriebsvermögens 

verkauft. Im Zuge dieser Transaktion wurde der Unternehmensgegenstand neu gefasst 
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und der Geschäftsbetrieb auf der Grundlage eines hohen Liquiditätszuflusses aus dem 

Verkauf neu strukturiert. Die Gesellschaft verfügt daher nicht über aussagekräftige und 

verlässliche Daten und Erfahrungen aus den Geschäftsjahren vor dem Jahre 2018 im 

Hinblick auf die Planung und Steuerung der Unternehmensgruppe. Insbesondere kön-

nen für die zurückliegenden Geschäftsjahre keine Leistungsindikatoren definiert und 

berechnet werden, die eine kontinuierliche Beschreibung und Bewertung der Unterneh-

mensleistung als Holding und darauf aufbauend eine Prognose für künftige Entwicklun-

gen ermöglichen. In diesem Zusammenhang ist außerdem zu berücksichtigen, dass die 

derzeit der Unternehmensgruppe angehörenden operativen Beteiligungsunternehmen 

ganz überwiegend erst im Laufe des Geschäftsjahres 2019 akquiriert wurden und wei-

tere Beteiligungsunternehmen erworben werden sollen. Die genannten Umstände und 

Entwicklungen erschweren die Unternehmensplanung, so dass Aussagen und Ein-

schätzungen über die künftige Geschäftsentwicklung der Gesellschaft und in der Unter-

nehmensgruppe sich als unzutreffend erweisen können. 

Sollte die aktuelle Unternehmensplanung der Gesellschaft sich als unrichtig oder unge-

nügend erweisen und müsste die Unternehmensplanung daher korrigiert werden, 

könnte sich eine Annahme oder Erwartung des Anlegers, dass ausschüttungsfähige 

Gewinne erwirtschaftet werden, als nicht tragfähig erweisen. Die Möglichkeit der Ge-

sellschaft, ausschüttungsfähige Gewinne zu erwirtschaften, könnte im Falle einer ver-

änderten Planung auch für folgende Geschäftsjahre eingeschränkt oder ausgeschlos-

sen sein. Der Anleger würde gegebenenfalls auch dauerhaft keine Dividenden erhalten. 

(iv) Werden Beteiligungsunternehmen erworben, ist die Gesellschaft im Zuge des Er-

werbs auf vollständige und richtige Informationen seitens der jeweiligen Zielun-

ternehmen und deren Eigentümer bzw. Verkäufer über die wirtschaftlichen, recht-

lichen und finanziellen Verhältnisse der Zielunternehmen angewiesen. Im Falle 

unvollständiger oder unrichtiger Informationen können nachteilige wirtschaftli-

che, insbesondere nachteilige bilanzielle Folgen auch auf der Ebene der Gesell-

schaft nicht ausgeschlossen werden. 

Der Erwerb von Beteiligungsunternehmen wird von den Geschäftsführungen der Betei-

ligungsplattformen selbständig und eigenverantwortlich vorbereitet und durchgeführt. 

Der Gesellschaft obliegt die Prüfung, Validierung und Freigabe der Akquisitionspro-

jekte, die von den Geschäftsführungen der Beteiligungsplattformen konzipiert werden. 

Alle Entscheidungen seitens der Organe der Gesellschaft beruhen daher auf den Infor-

mationen und Angaben zu den wirtschaftlichen, rechtlichen und finanziellen Verhältnis-

sen der jeweiligen Zielunternehmen, die ihr zur Validierung vorgelegt werden. Die Ge-

schäftsführungen der Beteiligungsplattformen sind ihrerseits darauf angewiesen, dass 

sie insofern von den jeweiligen Verkäufern bzw. Eigentümern der Zielgesellschaften 

richtig und vollständig informiert werden. Sollte dies nicht der Fall sein, können sich 

erhebliche negative Auswirkungen auf die Gesellschaft – etwa Abschreibungen oder 

Wertberichtigungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen oder auf Forderungen 

gegen verbundene Unternehmen sowie Forderungsausfälle bei Zins und Tilgung von 

Darlehen – ergeben. Dies gilt unabhängig davon, ob im Einzelfall valide Ansprüche – 

etwa aufgrund von Garantieverletzungen – gegen die jeweiligen Verkäufer bzw. Eigen-

tümer der erworbenen Beteiligungsunternehmen bestehen. 

Sollte sich das beschriebene Risiko verwirklichen, wäre die Möglichkeit der Gesell-

schaft, ausschüttungsfähige Gewinne zu erwirtschaften, in dem betreffenden Ge-

schäftsjahr oder auch für folgende Geschäftsjahre eingeschränkt oder ausgeschlossen. 

Der Anleger würde somit in dem betreffenden Geschäftsjahr oder auch in folgenden 

Geschäftsjahren bzw. dauerhaft keine Dividenden erhalten. 

(v) Ein weiteres Wachstum der Gesellschaft und eine nachhaltig positive Entwick-

lung des Unternehmenswertes sowie des Börsenkurses der Aktie hängt unter an-

derem auch von der Finanzierung weiterer Beteiligungsakquisitionen ab. Auf-

grund der im Wesentlichen auf Eigenkapital gestützten Finanzierung der Ge-

schäftstätigkeit, die auch künftig präferiert wird, ist der Erwerb weiterer Beteili-

gungsunternehmen und deren Finanzierung langfristig unter Umständen an den 
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Zufluss weiteren Eigenkapitals gebunden. Ob dies künftig möglich und auch von 

den Aktionären gestützt und beschlossen wird, lässt sich zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt nicht absehen. 

Die Gesellschaft beabsichtigt den kontinuierlichen Ausbau der Unternehmensgruppe 

durch den Erwerb weiterer Beteiligungsunternehmen, und zwar sowohl unter den be-

stehenden als auch unter neu zu etablierenden Beteiligungsplattformen, um den Unter-

nehmenswert der Gesellschaft nachhaltig zu erhöhen. Der Erwerb weiterer Beteili-

gungsunternehmen wird künftig möglicherweise vom Zufluss weiteren Eigenkapitals ab-

hängen. Es ist nicht absehbar, ob die Aktionäre weitere Kapitalmaßnahmen beschlie-

ßen werden. Sollte dies nicht der Fall sein, wäre mit einem stagnierenden und gegebe-

nenfalls sich vermindernden Unternehmenswert der Gesellschaft zu rechnen. 

Sollte sich das beschriebene Risiko verwirklichen, könnte die Möglichkeit der Gesell-

schaft, ausschüttungsfähige Gewinne zu erwirtschaften, in dem betreffenden Ge-

schäftsjahr oder auch für folgende Geschäftsjahre eingeschränkt oder ausgeschlossen 

sein. Der Anleger würde somit in dem betreffenden Geschäftsjahr oder auch in folgen-

den Geschäftsjahren bzw. dauerhaft keine Dividenden erhalten. 

3.1.2 Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftsentwicklung in den operativen Gesell-

schaften 

(i) Die Beteiligungsunternehmen sind kurzfristig, mittelfristig und langfristig den all-

gemeinen Marktrisiken und den für die Beteiligungsunternehmen jeweils spezifi-

schen Markt- und Branchenrisiken ausgesetzt. 

Hierzu ist besonders zu beachten: Für die Gesellschaft und für alle ihre Beteili-

gungsunternehmen ergeben sich derzeit und künftig aufgrund der SARS-CoV2-

Pandemie und der damit verbundenen negativen regionalen und / oder weltwei-

ten Konjunkturentwicklungen auf nicht absehbare Zeit erhebliche Risiken, die zu 

einer nachhaltigen Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung und der 

Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen und der Gesellschaft führen können. 

Die verschiedenen Beteiligungsunternehmen sind aufgrund der spezifischen 

Märkte, in denen sie tätig sind, diesem Risiko ggf. in unterschiedlich hohem Aus-

maß ausgesetzt. 

Die operativen Beteiligungsunternehmen sind – wie auch die Gesellschaft – zunächst 

allgemeinen Marktrisiken ausgesetzt, die sich vor allem auch aus negativen weltweiten 

oder regionalen Konjunkturentwicklungen ergeben können. Darüber hinaus unterliegen 

die operativen Beteiligungsunternehmen, die in verschiedenen Branchen und Märkten 

engagiert sind, den je spezifischen Branchen- und Marktrisiken, auf welche die Gesell-

schaft keinen Einfluss nehmen kann. Infolge der SARS-CoV2-Pandemie sind weder die 

allgemeinen Marktrisiken noch die Entwicklung der je spezifischen Branchen- und 

Marktrisiken für einzelne oder alle Beteiligungsunternehmen vorhersehbar oder kalku-

lierbar, und zwar weder mittelfristig noch langfristig. 

Aus dem beschriebenen Risiko könnte sich eine erhebliche, nachhaltige Verschlechte-

rung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft ergeben. In diesem Falle wäre die Mög-

lichkeit der Gesellschaft, ausschüttungsfähige Gewinne zu erwirtschaften, in dem be-

treffenden Geschäftsjahr oder auch für folgende Geschäftsjahre eingeschränkt oder 

ausgeschlossen. Der Anleger würde somit in dem betreffenden Geschäftsjahr oder 

auch in folgenden Geschäftsjahren bzw. dauerhaft keine Dividenden erhalten. Ferner 

könnte sich aus dem beschriebenen Risiko auch eine Überschuldung und / oder Zah-

lungsunfähigkeit der Gesellschaft ergeben. Im diesem Falle müsste die Gesellschaft die 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragen, sofern die gesetzlichen Voraussetzun-

gen für die Antragstellung erfüllt sind, was weiter dazu führen könnte, dass die Investi-

tion des Anlegers in voller Höhe verloren wäre. 

(ii) Aufgrund der in der Unternehmensgruppe der Gesellschaft etablierten und weit-

gehend einheitlich geregelten Beteiligungsstrukturen besteht im Hinblick auf den 
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wirtschaftlichen Erfolg und die Entwicklung der Beteiligungsunternehmen über-

wiegend eine erhebliche personelle Abhängigkeit von den Geschäftsführern, 

Führungsmitarbeitern und Know-how-Trägern der jeweiligen Beteiligungsunter-

nehmen. Personelle Ausfälle oder Veränderungen können unter Umständen 

nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung bis hin zur Insolvenz des 

betreffenden Beteiligungsunternehmens haben. 

Die Gesellschaft hat keinen unmittelbaren Einfluss auf personelle Veränderungen in 

den operativen Beteiligungsgesellschaften. In allen Beteiligungsgesellschaften sind Ge-

schäftsführer, Führungsmitarbeiter und andere Know-how-Träger tätig, von deren Ein-

satz und Leistung der Erfolg des jeweiligen Beteiligungsunternehmens abhängt. Es ist 

zu erwarten, dass vor allem kurzfristige, ungeplante personelle Ausfälle oder Verände-

rungen einen erheblichen negativen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung des 

betreffenden Beteiligungsunternehmens entfalten, woraus sich wiederum erhebliche 

negative Auswirkungen auf die Gesellschaft – etwa Abschreibungen oder Wertberichti-

gungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen oder auf Forderungen gegen ver-

bundene Unternehmen sowie Forderungsausfälle bei Zins und Tilgung von Darlehen – 

ergeben können. Entsprechende Risiken können sich mittelbar aus einer teilweisen Fi-

nanzierung über Fremdkapital, etwa Verkäufer- oder Bankdarlehen, auf der Ebene ei-

ner Akquisitionsgesellschaft oder eines operativen Beteiligungsunternehmens ergeben.  

Sollte sich das beschriebene Risiko verwirklichen, könnte die Möglichkeit der Gesell-

schaft, ausschüttungsfähige Gewinne zu erwirtschaften, in dem betreffenden Ge-

schäftsjahr oder auch für folgende Geschäftsjahre eingeschränkt oder ausgeschlossen 

sein. Der Anleger würde somit in dem betreffenden Geschäftsjahr oder auch in folgen-

den Geschäftsjahren bzw. dauerhaft keine Dividenden erhalten. 

3.1.3 Risiken im Zusammenhang mit dem Beteiligungsunternehmen MEDIQON GmbH 

(i) Die geschäftliche und finanzielle Entwicklung des Beteiligungsunternehmens 

MEDIQON GmbH ist – nach wie vor – unbefriedigend. Auch wenn derzeit kein 

unmittelbares Insolvenzrisiko bei der MEDIQON GmbH besteht, ist mittelfristig 

eine nachhaltige Verbesserung der operativen Ergebnisse nicht zu erwarten. 

Hierbei ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass das Geschäftsmodell und die Pro-

dukte der MEDIQON GmbH im Bereich Healthcare durch die SARS-CoV2-Pande-

mie in besonderem Maße nachteilig betroffen sind. 

Trotz umfangreicher und weitgreifender Bemühungen der Geschäftsführung der MEDI-

QON GmbH – insbesondere zur Verbesserung bestehender Geschäftsmodelle und 

Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen – sowie weiterer finanzieller und kon-

zeptioneller Unterstützung seitens der Gesellschaft ist es bislang nicht gelungen, die 

wirtschaftliche Entwicklung dieses Beteiligungsunternehmens positiv zu gestalten. Die 

MEDIQON GmbH ist weiterhin Cashflow negativ. Infolge der SARS-CoV2-Pandemie 

und der sich im Healthcare- und Krankenhausmarkt hieraus ergebenden kurz- und mit-

telfristigen wirtschaftlichen Veränderungen können auch weiterhin keine nachhaltig po-

sitiven Entwicklungen prognostiziert werden. Es ist nicht auszuschließen, dass auch die 

aktualisierte und an den geschäftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen ausge-

richtete Unternehmensplanung der MEDIQON GmbH nicht realisiert werden kann. In 

Anbetracht der wirtschaftlichen Lage der MEDIQON GmbH kann im Weiteren nicht aus-

geschlossen werden, dass die Anteile der Gesellschaft an der MEDIQON GmbH sowie 

Forderungen der Gesellschaft gegen die MEDIQON GmbH in erheblichem Umfang 

wertberichtigt werden müssen. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Gesellschaft auch künftig – gegebe-

nenfalls auch kurzfristig – Forderungen gegenüber der MEDIQON GmbH auf Rückzah-

lung von Darlehen sowie Zinsforderungen wertberichtigen oder abschreiben muss, was 

sich nachteilig auf die Ergebnisse der Gesellschaft auswirken würde. In diesem Falle 

könnte die Möglichkeit der Gesellschaft, ausschüttungsfähige Gewinne zu erwirtschaf-

ten, in dem betreffenden Geschäftsjahr oder auch für folgende Geschäftsjahre einge-

schränkt oder ausgeschlossen sein. Der Anleger würde somit in dem betreffenden 
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Geschäftsjahr oder auch in folgenden Geschäftsjahren bzw. dauerhaft keine Dividen-

den erhalten. 

(ii) Für das Beteiligungsunternehmen MEDIQON GmbH, die eine in wirtschaftlicher 

und finanzieller Hinsicht immer noch bedeutsame Investition der Gesellschaft ist 

und die spezielle Dienstleistungen im zunehmend gesetzlich regulierten 

Healthcare-Markt anbietet, können künftige gesetzliche Regulierungen erhebli-

chen negativen Einfluss auf Geschäftsmodelle bis hin zur Insolvenz der MEDI-

QON GmbH haben, etwa indem bislang angebotene oder künftig entwickelte 

Dienstleistungen und Produkte infolge einer Regulierung dem Markt ganz oder 

teilweise entzogen werden. 

Die MEDIQON GmbH bietet spezialisierte Dienstleistungen im Healthcare- und Kran-

kenhausmarkt an, die unter verschiedenen Aspekten einem hohen staatlichen Regulie-

rungsdruck ausgesetzt sind. Insbesondere könnten von künftigen Regulierungen etwa 

die Datenverarbeitung oder die Nutzung einer Cloud-basierten IT-Infrastruktur, wie sie 

bei der MEDIQON GmbH überwiegend eingesetzt wird, nachteilig betroffen sein. In sol-

chen Fällen wäre eine weitere Verschlechterung der Geschäftsaussichten der MEDI-

QON GmbH bis hin zur Insolvenz der MEDIQON GmbH zu erwarten, was sich wiede-

rum nachteilig auf die wirtschaftlichen Verhältnisse und Entwicklungen der Gesellschaft 

auswirken könnte, etwa infolge einer Wertberichtigung der Anteile der Gesellschaft an 

der MEDIQON GmbH oder einer Wertberichtigung oder Abschreibung der Forderungen 

der Gesellschaft auf Zins und Tilgung von Darlehen, die an die MEDIQON GmbH zur 

weiteren Finanzierung des Geschäftsbetriebs ausgereicht worden sind und gegebenen-

falls künftig noch ausgereicht werden. 

Sollte sich das beschriebene Risiko verwirklichen, könnte die Möglichkeit der Gesell-

schaft, ausschüttungsfähige Gewinne zu erwirtschaften, in dem betreffenden Ge-

schäftsjahr oder auch für folgende Geschäftsjahre eingeschränkt oder ausgeschlossen 

sein. Der Anleger würde somit in dem betreffenden Geschäftsjahr oder auch in folgen-

den Geschäftsjahren bzw. dauerhaft keine Dividenden erhalten. 

3.2 Wertpapierbezogene Risiken 

3.2.1 Risiken im Zusammenhang mit der Börsennotierung der Aktien 

(i) Aufgrund der Einbeziehung der Aktien zum Börsenhandel unterliegt die Aktie 

Kursschwankungen, die nicht notwendigerweise in der Geschäftstätigkeit, in der 

Geschäftsentwicklung oder in den Ertragsaussichten der Gesellschaft begründet 

sein müssen. Vielmehr können auch die allgemeinen Entwicklungen an den Fi-

nanzmärkten, Konjunkturschwankungen und veränderte Einschätzungen zur 

Branchenentwicklung zu einer negativen Entwicklung des Aktienkurses führen. 

Der Kurs der Aktie der Gesellschaft unterliegt wie alle Aktien allgemeinen Konjunktur- 

und Marktrisiken. Er hängt somit nicht allein vom Ergebnis der Geschäftstätigkeit der 

Gesellschaft ab. Es besteht immer das Risiko von Kursrückgängen, die nach einer Ver-

änderung, und zwar in der Regel einer Verschlechterung, der wirtschaftlichen Entwick-

lungen der betreffenden Volks- oder auch der Weltwirtschaft eintreten. In diesem Zu-

sammenhang wird erneut auf die nicht absehbaren bzw. nicht kalkulierbaren mittel- und 

langfristigen allgemeinen Hemmnisse und Risiken für die gesamtwirtschaftlichen Ent-

wicklungen aufgrund der SARS-CoV2-Pandemie hingewiesen. Solche Auswirkungen 

können sowohl den gesamten Finanzmarkt als auch Teilsegmente oder einzelne Bran-

chen notierter Unternehmen erfassen.  

Es besteht daher ein erhebliches Risiko, dass nach einem Bezug der Aktien der Gesell-

schaft die vom Anleger erhofften Renditen infolge eines Kursrückgangs nicht realisier-

bar sind, ohne dass dies auf konkrete wirtschaftliche Schwierigkeiten oder mangelnden 

geschäftlichen Erfolg der Gesellschaft zurückgeführt werden könnte. In diesem Fall ist 

es außerdem nicht auszuschließen, dass der Börsenkurs der Aktie unter den Bezugs-

preis fällt, so dass der Anleger die Aktie nur mit Verlust veräußern kann. 
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(ii) Die Gesellschaft kann keine Gewähr übernehmen, dass sich nach dem Angebot 

ein liquider Handel in den Aktien entwickeln wird und ein Aktionär seine Aktien 

somit jederzeit zum jeweiligen Börsenkurs oder ohne Abschläge auf den Börsen-

preis veräußern kann. Der Handel in Aktien der Gesellschaft war in den vergan-

genen Jahren nicht sehr liquide. 

Es besteht das erhebliche Risiko, dass ein Aktionär die Aktien der Gesellschaft nicht zu 

einem gewünschten Zeitpunkt, zu einem gewünschten Preis oder in der gewünschten 

Stückzahl veräußern kann. Der Handel in den Aktien der Gesellschaft war in den zu-

rückliegenden Jahren nicht sehr liquide, und die Gesellschaft kann nicht die Gewähr 

übernehmen, dass sich die Liquidität im Anschluss an die Kapitalerhöhung verbessert. 

Hierbei ist außerdem zu berücksichtigen, dass auch nach der Durchführung der Kapi-

talerhöhung einige Aktionäre gegebenenfalls eine jeweils größere Menge der Aktien 

halten werden, so dass ein illiquider Handel unter Umständen auch darauf zurückge-

führt werden kann, dass seitens größerer Aktionäre keine Kauf- bzw. Verkaufsbereit-

schaft besteht. 

(iii) Es lässt sich nicht vorhersagen, wie sich Aktienverkäufe künftig auf den Börsen-

kurs auswirken werden. Aufgrund der vergleichsweise geringen Marktkapitalisie-

rung können wertmäßig geringe Handelsvolumina bereits einen großen Einfluss 

auf den Kursverlauf der Aktie nehmen. 

Der Kurs der Aktie kann sich gegebenenfalls in erheblichem Maße verringern, wenn 

Aktien verkauft werden. Infolge der eher geringen Marktkapitalisierung könnten größere 

Kursverluste bereits dann eintreten, wenn auch nur eine vergleichsweise geringe Stück-

zahl von Aktien verkauft wird.  

3.2.2 Risiken im Zusammenhang mit dem Angebot 

(i) Der Aktienkurs könnte sich in einem Maße verringern, dass der Bezugspreis für 

die neuen Aktien höher wäre als bei einem Erwerb bestehender Aktien über den 

Markt. 

Der Bezugspreis für eine neue Aktie beträgt 4,00 Euro und ist spätestens bis zum 

5. März 2021 zu entrichten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass aufgrund von 

Schwankungen des Aktienkurses, die sich etwa aus einer hohen Volatilität der Aktie der 

Gesellschaft oder aus einer Verschlechterung des allgemeinen Marktumfelds ergeben 

können, ein Anleger bei der Ausübung des Bezugsrechts einen höheren Preis für eine 

neue Aktie bezahlen muss als bei einem Kauf von bestehenden Aktien der Gesellschaft 

über den Markt. Ein Verfall des Kurses der Aktie der Gesellschaft könnte den Wert der 

Bezugsrechte bis hin zu einem vollständigen Wertverlust vermindern. 

(ii) Die Lieferung der neuen Aktien und deren Einbeziehung in den Börsenhandel 

könnten sich verzögern mit der Folge, dass Anleger auch über einen längeren 

Zeitraum nach der Bezahlung des Bezugspreises ihre neuen Aktien nicht veräu-

ßern können. 

Die neuen Aktien können erst nach der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhö-

hung im Handelsregister geliefert und in den Börsenhandel einbezogen werden. Es 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Eintragung erst geraume Zeit nach dem 

Ende der Bezugsfrist und damit nach der Bezahlung des Bezugspreises erfolgen wird. 

Vor der Lieferung der Aktien können diese nicht veräußert werden. Die Anleger können 

daher während eines zum Zeitpunkt des Angebots nicht bestimmbaren Zeitraums ihre 

Anlage in Aktien der Gesellschaft nicht veräußern bzw. nicht über die Börse handeln. 

Werden Leerverkäufe vorgenommen, besteht das Risiko, dass der Veräußerer die Ak-

tien entweder gar nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt liefern kann. 

(iii) Die Gesellschaft kann nicht garantieren, dass Aktionäre, die ihre Bezugsrechte 

auf neue Aktien nicht ausüben wollen, ihre Bezugsrecht überhaupt oder zu einem 

angemessenen Preis veräußern können. 
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Für die Bezugsrechte auf die neuen Aktien wird ein börslicher Bezugsrechtehandel ein-

gerichtet. Es besteht allerdings das Risiko, dass Bezugsrechte nicht oder nicht im ge-

wünschten Umfang oder nicht zum gewünschten Preis veräußert oder erworben wer-

den können. Die Gesellschaft kann ferner nicht garantieren, dass die beim Kauf oder 

Verkauf von Bezugsrechten ermittelten Kurse dem rechnerischen Wert der Bezugs-

rechte im Zeitpunkt des Kaufs oder des Verkaufs entsprechen. Zudem können Kauf- 

und Verkaufsangebote limitiert werden, so dass unlimitierte Kauf- oder Verkaufsauf-

träge möglicherweise zu Preisen abgewickelt werden, die nicht den bei anderen Über-

tragungen von Bezugsrechten bezahlten Preisen entsprechen. Bezugsrechte könnten 

daher wertlos werden. 

(iv) Wenn die Kapitalerhöhung nicht bis zum 30. April 2021 in das Handelsregister 

eingetragen worden sein sollte, kann die Kapitalerhöhung gemäß dem Beschluss 

der Hauptversammlung nicht mehr durchgeführt werden. 

Gemäß dem Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 

30. Oktober 2020 muss die Durchführung der Kapitalerhöhung bis zum 30. April 2021 

im Handelsregister der Gesellschaft eingetragen sein. Anderenfalls könnte die Kapital-

erhöhung nicht mehr durchgeführt werden mit der weiteren Folge, dass die neuen Ak-

tien nicht ausgegeben werden. In diesem Fall würde die Gesellschaft den Anlegern den 

Bezugspreis erstatten, jedoch nicht deren etwaige Aufwendungen im Zusammenhang 

mit dem Erwerb oder mit der Ausübung der Bezugsrechte. Dies könnte zu Verlusten 

der Anleger in Höhe ihrer Aufwendungen führen. 

(v) Wenn das Bezugsangebot seitens der Gesellschaft widerrufen wird, oder infolge 

eines Rücktritts vom Mandatsvertrag oder einer Kündigung des Mandatsvertrags 

seitens der im Rahmen des mittelbaren Bezugs zur Zeichnung und zur Über-

nahme der neuen Aktien zugelassenen Bank entfällt, besteht das Risiko, dass 

Anleger ihre etwaigen gegen die Gesellschaft gerichteten Rückforderungs- bzw. 

Abfindungsansprüche nicht realisieren können, und dass Anleger, die Bezugs-

rechte entgeltlich erworben haben, einen Verlust erleiden. 

Widerruft die Gesellschaft das Angebot oder tritt die Bank, die zwecks Durchführung 

des mittelbaren Bezugs zur Zeichnung und zur Übernahme der neuen Aktien zugelas-

sen ist, von dem mit der Gesellschaft hierzu geschlossenen Mandatsvertrag zurück, 

oder kündigt sie diesen Vertrag, werden die Zeichnungsaufträge der Aktionäre rückab-

gewickelt und die zur Zahlung des Bezugspreises bereits entrichteten Beträge erstattet, 

soweit diese noch nicht im aktienrechtlich erforderlichen Umfang zum Zwecke der 

Durchführung der Kapitalerhöhung an die Gesellschaft überwiesen wurden. Wurden die 

Bezugspreise bereits an die Gesellschaft überwiesen, sind Rückforderungs- bzw. Ab-

findungsansprüche gegen die Gesellschaft grundsätzlich ungesichert. Für die Anleger 

besteht in diesem Fall das Risiko, dass sie ihre etwaigen gegen die Gesellschaft ge-

richteten Rückforderungs- bzw. Abfindungsansprüche nicht realisieren können. Anle-

ger, die Bezugsrechte entgeltlich erworben haben, könnten einen Verlust erleiden, 

wenn die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht im Handelsregister eingetragen wird. 

Im Falle der Beendigung des Mandatsvertrages durch die Bank oder einer Beendigung 

des Bezugsangebots durch die Gesellschaft vor der Eintragung der Durchführung der 

Kapitalerhöhung im Handelsregister wird das Bezugsrecht der Anleger ohne Kompen-

sation gegenstandslos. 

3.2.3 Risiken im Zusammenhang mit der Aktionärsstruktur 

(i) Nach der Durchführung der Kapitalerhöhung können einzelne Aktionäre eine 

maßgebliche Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft erlangen und infolge-

dessen in der Hauptversammlung alleine oder gemeinsam mit anderen Aktionä-

ren einen erheblichen, maßgeblichen oder beherrschenden Einfluss auf die Ge-

sellschaft ausüben. Die Interessen solcher Aktionäre könnten mit den Interessen 

anderer Aktionäre kollidieren. 
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Nach der Durchführung der Kapitalerhöhung können bestehende oder neue Aktionäre 

eine Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft halten, die es ihnen ermöglicht, al-

leine oder gemeinsam mit anderen Aktionären über die Ausübung ihrer Stimmrechte in 

der Hauptversammlung einen erheblichen, maßgeblichen oder beherrschenden Ein-

fluss auf die Gesellschaft auszuüben. Infolge der auch für wichtige Beschlussfassungen 

in der Hauptversammlung regelmäßig maßgeblichen Hauptversammlungspräsenz, die 

erfahrungsgemäß geringer ist als der Betrag des Grundkapitals, könnte auch eine Be-

teiligung am Grundkapital von weniger als 25 % eine insoweit relevante Einflussnahme 

ermöglichen. Dies könnte sich etwa auf Beschlüsse über Kapitalmaßnahmen und an-

dere wichtige Strukturentscheidungen auswirken, über welche die Hauptversammlung 

beschließt. Hierbei ist nicht auszuschließen, dass die Interessen jener Aktionäre, die 

eine größere Anzahl der Aktien halten, mit den Interessen anderer Aktionäre kollidieren, 

die nur wenige Aktien halten. Dies gilt insbesondere auch für Beschlussfassungen über 

Dividendenzahlungen im Rahmen der Gewinnverwendung, so dass ein Anleger unter 

Umständen keine Möglichkeit hat, mit seiner Stimmabgabe in der Hauptversammlung 

eine Dividendenzahlung zu erwirken. 

(ii) Verkäufe einer erheblichen Stückzahl von Aktien der Gesellschaft können sich 

nachteilig auf den Aktienkurs auswirken. 

Soweit ein Aktionär eine größere Stückzahl der Aktien hält und diese verkaufen möchte, 

besteht das Risiko, dass der Aktienkurs sich erheblich vermindert. Kursverluste könnten 

auch bereits dann zu erwarten sein, wenn sich am Markt die Überzeugung bilden sollte, 

dass ein solcher Aktionär eine größere Anzahl von Aktien verkaufen möchte. 

3.2.4 Risiken im Zusammenhang mit den neuen Aktien 

(i) Der Erwerb einer Aktie ist eine Investition in das Eigenkapital eines Unterneh-

mens. Als Anteilseigner tragen die Aktionäre das Risiko, dass das eingesetzte 

Kapital unter Umständen vollständig verloren geht (maximales Risiko: Totalver-

lust der Investition), etwa bei einer Insolvenz der Gesellschaft. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Verschlechterung der wirtschaftlichen 

Entwicklung der Gesellschaft, die sich insbesondere auch durch eine Verschlechterung 

der Ergebnisse der operativen Beteiligungsunternehmen ergeben kann, eine Antrags-

pflicht zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens begründet, etwa im Falle der Zahlungs-

unfähigkeit oder Überschuldung der Gesellschaft. Im Falle einer Insolvenz sind die Ak-

tien der Gesellschaft nachrangig gegenüber allen Verbindlichkeiten der Gesellschaft. 

Es besteht daher das Risiko, dass ein Anleger sein Kapital, das er in die Aktien der 

Gesellschaft investiert hat, in vollem Umfang verliert. 

(ii) Die Gesellschaft wird mittel- und langfristig voraussichtlich keine Dividende auf 

die Aktien auszahlen. 

Eine Auszahlung von Dividenden ist nur möglich, wenn ein ausschüttungsfähiger Bi-

lanzgewinn ausgewiesen wird und wenn die Hauptversammlung einen entsprechenden 

Gewinnverwendungsbeschluss fasst. Aufgrund der mittel- und langfristigen Unterneh-

mensplanung, mit der ein nachhaltiges Wachstum des Unternehmens und die nachhal-

tige Steigerung der Eigenkapitalrendite ohne Ausschüttungen erzielt werden soll, wird 

auch im Falle einer nachhaltig positiven Geschäftsentwicklung nicht mit einer Dividen-

denzahlung zu rechnen sein.  
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4. MODALITÄTEN UND BEDINGUNGEN DER WERTPAPIERE 

4.1 Angaben zu den angebotenen Wertpapieren 

4.1.1 Art und Gattung der angebotenen Wertpapiere, einschließlich der internationalen 

Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN) 

Bei den angebotenen neuen Aktien handelt es sich um Aktien im Sinne des § 2 Nr. 1 Wert-

papierprospektgesetz (WpPG), Art. 2 lit. a) der Verordnung (EU) 2017 / 1129 (Prospektver-

ordnung). Die angebotenen neuen Aktien sind auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne 

Nennbetrag mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 1,00 

Euro und mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2020. 

Die angebotenen neuen Aktien gehören derselben Gattung wie die von der Gesellschaft 

bereits ausgegebenen Aktien an. Die neuen Aktien erhalten wie die bereits ausgegebenen 

Aktien die folgende internationale Wertpapier-Identifikationsnummer: 

ISIN DE0006618309 

4.1.2 Rechtsvorschriften, auf deren Grundlage die Wertpapiere geschaffen wurden 

Die Rechtsgrundlage für die Schaffung der angebotenen neuen Aktien sind die folgenden 

Bestimmungen: 

- §§ 182 ff. AktG; 

- § 60 AktG; 

- § 4 Absatz 1 der Satzung, wonach das Grundkapital in Stückaktien eingeteilt ist; 

- § 4 Absatz 2 der Satzung, wonach bei der Ausgabe neuer Aktien der Beginn der Ge-

winnbeteiligung abweichend von § 60 AktG festgesetzt werden kann; 

- § 5 Absatz 1 der Satzung, wonach die Aktien auf den Inhaber lauten; 

- § 21 Absatz 1 der Satzung, wonach die Hauptversammlung ihre Beschlüsse mit der 

einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen fasst, soweit nicht das Gesetz zwingend 

– wie etwa für Kapitalerhöhungen – eine größere Mehrheit vorschreibt. 

4.1.3 Form und Verbriefung der Wertpapiere 

Sämtliche Aktien der Gesellschaft einschließlich der neuen Aktien werden als auf den Inha-

ber lautende Stückaktien ausgegeben. 

Die Form der Aktienurkunden sowie etwaiger Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine setzt 

der Vorstand fest. Die bestehenden Aktien sind und die neuen Aktien werden in einer Glo-

balurkunde verbrieft und sind bzw. werden in die Girosammelverwahrung bei der Clear-

stream Banking AG einbezogen. Gemäß § 5 Absatz 2 der Satzung ist der Anspruch eines 

Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ausgeschlossen. 

4.1.4 Währung der Wertpapiere 

Die Währung der neuen Aktien lautet auf Euro. 

4.1.5 Rechte, die mit den Wertpapieren verbunden sind 

a) Dividendenrechte 

Die neuen Aktien sind mit voller Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2020 ausge-

stattet.  

Wenn und soweit die Hauptversammlung der Gesellschaft die Ausschüttung von Divi-

denden beschließt, sind diese grundsätzlich gemäß § 58 Absatz 4 AktG am dritten auf 

den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag zur Auszahlung fällig, so-

weit die Hauptversammlung keine spätere Fälligkeit festlegt.  
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Dividendenansprüche verjähren gemäß § 195 BGB nach Ablauf von drei Jahren.  

Über die Clearstream Banking AG, bei der die Globalurkunden über die Aktien der Ge-

sellschaft hinterlegt sind, werden die auf die Aktien entfallenden Dividenden den jewei-

ligen Depotbanken gutgeschrieben. Die inländischen Depotbanken trifft eine entspre-

chende Verpflichtung gegenüber ihren Kunden. Aktionäre, deren Aktien bei ausländi-

schen Depotbanken verwahrt werden, sollten sich bei diesen Depotbanken über das 

dort geltende Verfahren informieren. 

b) Stimmrechte 

Jede Aktie berechtigt zur Teilnahme an der Hauptversammlung und gewährt in der 

Hauptversammlung eine Stimme. Beschränkungen des Stimmrechts oder unterschied-

liche Stimmrechte bestehen nicht. 

c) Bezugsrechte 

Jeder Aktionär hat im Falle einer Kapitalerhöhung einen Anspruch auf den Bezug neuer 

Aktien entsprechend seinem Anteil am Grundkapital. Dies gilt nicht, wenn die Haupt-

versammlung einen teilweisen oder vollständigen Bezugsrechtsausschluss beschließt 

oder Vorstand und Aufsichtsrat auf der Grundlage einer von der Hauptversammlung 

erteilten Ermächtigung das Bezugsrecht ganz oder teilweise ausschließen, etwa bei der 

Ausnutzung eines genehmigten Kapitals; hieraus wird in der Regel eine Verwässerung 

der Beteiligung folgen. Genehmigte oder bedingte Kapitalien, bei deren Ausnutzung das 

Bezugsrecht ausgeschlossen werden könnte, bestehen derzeit nicht. 

d) Recht auf Gewinnbeteiligung 

Über die Verwendung eines etwaigen Bilanzgewinns und damit auch über die Zahlung 

einer Dividende entscheidet die ordentliche Hauptversammlung gemäß § 23 Absatz 1 

der Satzung nach Maßgabe des festgestellten Jahresabschlusses.  

Dividenden dürfen nur aus einem Bilanzgewinn der Gesellschaft ausgeschüttet werden. 

Der Bilanzgewinn wird anhand des Jahresabschlusses der Gesellschaft ermittelt, der 

nach Maßgabe der Bilanzierungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt wird. 

Der für eine Ausschüttung zur Verfügung stehende Betrag ist um Gewinn- oder Verlust-

vorträge des Vorjahres sowie um Entnahmen bzw. Einstellungen in die Rücklagen zu 

korrigieren. Bestimmte Rücklagen sind kraft Gesetzes zu bilden. Stellt die Hauptver-

sammlung den Jahresabschluss fest, kann sie gemäß § 23 Absatz 2 der Satzung einen 

Betrag in Höhe bis zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen ein-

stellen. Beträge, die in die gesetzlichen Rücklagen einzustellen sind, und ein etwaiger 

Verlustvortrag sind vorab vom Jahresüberschuss abzuziehen. 

Einen Anspruch auf eine Dividendenzahlung hat ein Aktionär nur im Falle eines ent-

sprechenden Gewinnverwendungsbeschlusses der Hauptversammlung.  

e) Recht auf Beteiligung am Liquidationserlös 

Aktionäre haben gemäß den Bestimmungen des Aktiengesetzes grundsätzlich keinen 

Anspruch auf die Rückzahlung der geleisteten Einlagen. Ausnahmen können sich nur 

in bestimmten Fällen und nur unter jeweils bestimmten weiteren Voraussetzungen er-

geben, etwa im Falle einer Auflösung der Gesellschaft, sofern es sich nicht um eine 

Insolvenz handelt, oder im Falle einer von der Hauptversammlung beschlossenen Ka-

pitalherabsetzung. Bei diesen Ausnahmen handelt es sich jedoch ausdrücklich nicht um 

übliche oder zu erwartende Maßnahmen im Rahmen der normalen geschäftlichen Tä-

tigkeit. 

Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ist der nach Begleichung sämtlicher Verbind-

lichkeiten verbleibende Liquidationserlös unter den Aktionären im Verhältnis ihrer Be-

teiligung am Grundkapital der Gesellschaft aufzuteilen, wenn nicht im Zeitpunkt der Auf-

teilung Aktien mit verschiedenen Rechten vorhanden sind. Die Gesellschaft hat keine 

Vorzugsaktien begeben. 

f) Sonstige Rechte 
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Sonstige wesentliche Rechte der Aktionäre bestehen nicht. Insbesondere gibt es keinen 

festen Anspruch auf Tilgungsleistungen oder Rechte zur Wandlung in andere Wertpa-

piere. 

4.1.6 Angaben zu Beschlüssen und Ermächtigungen 

Die Ausgabe der neuen Aktien beruht auf dem folgenden Beschluss der ordentlichen 

Hauptversammlung der Gesellschaft vom 30. Oktober 2020: 

Das Grundkapital der Gesellschaft, auf das keine Einlagen ausstehen, wird von 

3.333.186,00 Euro um bis zu 6.666.372,00 Euro auf bis zu 9.999.558,00 Euro durch die 

Ausgabe von bis zu 6.666.372 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien mit einem 

rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von je 1,00 Euro – im Folgenden: die „neuen 

Aktien“ – gegen Bareinlagen erhöht. Die neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag in Höhe 

von 1,00 Euro je Aktie ausgegeben. 

Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt. 

Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären gemäß § 186 Absatz (5) AktG als mittel- 

bares Bezugsrecht gewährt. Zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien wird aus-

schließlich die BankM AG, Frankfurt am Main, zugelassen. Die BankM AG wird neue Aktien 

im Umfang der Gesamtzahl der ausgeübten Bezugsrechte zeichnen und mit der Verpflich-

tung übernehmen, 

(i) die neuen Aktien den Aktionären im Verhältnis 1:2 entsprechend den jeweils aus-

geübten Bezugsrechten zum Bezug zu einem vom Vorstand mit der Zustimmung 

des Aufsichtsrats noch festzulegenden Bezugspreis, der mindestens 4,00 Euro 

je Aktie betragen muss, anzubieten und nach Eintragung der Durchführung der 

Kapitalerhöhung im Handelsregister entsprechend den jeweils ausgeübten Be-

zugsrechten zu liefern, und 

(ii) den Mehrerlös nach Abzug der vereinbarten Provision und der Kosten an die Ge-

sellschaft auszukehren. 

Etwaige aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogene neue Aktien werden zum gleichen Be- 

zugspreis institutionellen Anlegern im Wege einer Privatplatzierung angeboten. 

Die Frist für die Annahme des Bezugsangebots endet frühestens zwei (2) Wochen nach 

der Bekanntmachung des Bezugsangebots. Die Kapitalerhöhung ist binnen einer Frist von 

sechs Monaten durchzuführen. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzel-

heiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere auch den Bezugspreis 

für die neuen Aktien und die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der 

Bezugspreis muss mindestens 4,00 Euro je Aktie betragen. Die Bezugsrechte der Aktionäre 

sollen frei übertragbar und mindestens im Freiverkehr handelbar sein. 

Der Aufsichtsrat ist gemäß § 15 der Satzung ermächtigt, die Fassung des § 4 Absatz (1) 

der Satzung bezüglich der Höhe des Grundkapitals entsprechend der Durchführung der 

Kapitalerhöhung anzupassen. 

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30. Oktober 2020 ist am 25. November 2020 

in das Handelsregister eingetragen worden. 

4.1.7 Emissionstermin 

Die neuen Aktien werden voraussichtlich bis zum 22. März 2021 ausgegeben. Die Ausgabe 

erfolgt nach der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister der 

Gesellschaft sowie der Einbeziehung der neuen Aktien in die Girosammelverwahrung bei 

der Clearstream Banking AG.  
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4.1.8 Keine Beschränkungen für die Übertragbarkeit der Wertpapiere 

Die Aktien sind frei übertragbar. Es bestehen insoweit keine Einschränkungen oder Veräu-

ßerungsverbote. 

4.1.9 Warnhinweis hinsichtlich der Besteuerung einer Anlage in neue Aktien 

Einkommen und Erträge aus einer Anlage in die neuen Aktien, insbesondere Dividenden 

und Veräußerungsgewinne, unterliegen grundsätzlich der Besteuerung. Die Steuergesetz-

gebung des Mitgliedsstaats, in dem ein Inhaber von neuen Aktien einer Steuerpflicht unter-

liegt und die Steuergesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland, in der die Gesellschaft 

gegründet wurde und ihren Sitz hat, können sich daher erheblich auf die Erträge aus den 

neuen Aktien auswirken. 

Der folgende Abschnitt beschreibt einige wesentliche deutsche ertragsteuerliche Besteue-

rungsgrundsätze, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten und der Übertragung 

einer neuen Aktie sowie eines Bezugsrechts von Bedeutung sein können. Der Abschnitt stellt 

keine umfassende oder abschließende Beschreibung sämtlicher deutscher Besteuerungs-

aspekte dar, die für die Aktionäre der Gesellschaft relevant sein können. Grundlage für die 

Beschreibung ist die am Tag der Veröffentlichung dieses Prospekts geltende deutsche Steu-

errechtslage sowie die entsprechenden Vorschriften aus den Doppelbesteuerungsabkom-

men, die Deutschland mit ausländischen Staaten abgeschlossen hat. Eine Änderung der 

Gesetze, Abkommen und Finanzverwaltungsauffassung ist – ggf. auch rückwirkend – mög-

lich. 

Anlegern, die eine Zeichnung der neuen Aktien erwägen, wird ausdrücklich empfohlen, we-

gen der Steuerfolgen des Erwerbs, des Haltens sowie der Übertragung der neuen Aktien 

und der Bezugsrechte ihren steuerlichen Berater zu konsultieren. Dies gilt insbesondere mit 

Blick auf die spezifische Situation jedes einzelnen Anlegers. Den Anlegern wird zudem emp-

fohlen, bei Einbuchung der neuen Aktien bei ihrer Depotbank die korrekte Erfassung des 

steuerlich relevanten Einstandspreises (eventuell unter Berücksichtigung etwaiger Anschaf-

fungskosten für Bezugsrechte) sicherzustellen. 

Besteuerung von Dividenden und Veräußerungsgewinnen bei Aktien 

Bei der Auszahlung von Dividenden wird grundsätzlich Kapitalertragsteuer, der auf die Ka-

pitalertragsteuer erhobene Solidaritätszuschlag sowie ggf. Kirchensteuer einbehalten und 

abgeführt („Steuereinbehalt“). Der Steuereinbehalt kann für ausländische Investoren unter 

Umständen ermäßigt werden, wobei die Reduktion häufig nicht direkt an der Quelle, sondern 

als Steuererstattung erfolgt. 

Steuerliches Privatvermögen natürlicher Personen 

Dividenden aus Anteilen an Kapitalgesellschaften führen bei einem in- oder ausländischen 

Anleger mit Anteilen im steuerlichen Privatvermögen grundsätzlich zu Einkünften aus Kapi-

talvermögen, die prinzipiell dem gesonderten Abgeltungsteuertarif von 25 % zzgl. darauf 

5,5 % Solidaritätszuschlag (= 26,375 % gesamt), unterliegen. Unter Umständen kann auf 

Antrag im Rahmen der privaten Einkommensteuererklärung die Anwendung des Abgeltung-

steuertarifs bei inländischen Gesellschaftern unterbleiben. In diesem Fall findet das soge-

nannte „Teileinkünfteverfahren“ Anwendung, wonach Gewinnausschüttungen zu 60 % steu-

erpflichtig sind. Soweit der Steuerabzug keine Abgeltungswirkung hat, können die 
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Steuerabzugsbeträge auf die Einkommensteuer angerechnet werden. Sofern der in- oder 

ausländische Aktionär innerhalb der letzten fünf Jahre zu mindestens 1 % mittelbar oder 

unmittelbar an der Kapitalgesellschaft beteiligt war, findet für den Veräußerungsgewinn 

grundsätzlich das vorgenannte Teileinkünfteverfahren Anwendung, d.h. ein Veräußerungs-

gewinn ist zu 60 % steuerpflichtig und insoweit mit dem persönlichen Steuersatz zu versteu-

ern, sofern nicht ein Doppelbesteuerungsabkommen das alleinige Besteuerungsrecht dem 

Ansässigkeitsstaat des ausländischen Anlegers zuweist. Ansonsten findet auf Gewinne aus 

der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften durch inländische Aktionäre der er-

mäßigte Abgeltungsteuertarif Anwendung. Ein Steuerabzug auf den Veräußerungsgewinn 

wird nur dann vorgenommen, wenn die Auszahlung durch ein inländisches Kreditinstitut, ein 

bestimmtes inländisches Finanzdienstleistungsinstitut, ein inländisches Wertpapierhandels-

unternehmen oder eine inländische Wertpapierhandelsbank erfolgt, welche die Aktien ver-

wahren und verwalten. Davon abweichend sind Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen, 

die vor dem 1. Januar 2009 angeschafft wurden, steuerfrei, sofern der Aktionär zu weniger 

als 1 % mittelbar oder unmittelbar am Grundkapital beteiligt war bzw. ist. Soweit der Steuer-

abzug keine Abgeltungswirkung hat, können die Steuerabzugsbeträge auf die Einkommen-

steuer angerechnet werden. Die bloße Gewährung sowie die (Nicht-) Ausübung eines Be-

zugsrechts stellen keinen steuerpflichtigen Kapitalertrag dar. Die Veräußerung von Bezugs-

rechten richtet sich grundsätzlich nach derjenigen für die zugrundeliegenden Aktien, so dass 

bei Beteiligung des in- oder ausländischen Aktionärs an der Kapitalgesellschaft innerhalb 

der letzten fünf Jahr zu mindestens 1 % das Teileinkünfteverfahren auf etwaige Veräuße-

rungsgewinne anzuwenden ist, wohingegen für inländische Gesellschafter ansonsten ent-

weder der Abgeltungsteuertarif zur Anwendung kommt oder – sofern die Aktie vor dem 1. Ja-

nuar 2009 angeschafft wurde – die Veräußerung des Bezugsrechts steuerfrei ist. 

Kapitalgesellschaften 

Bei in- oder ausländischen Kapitalgesellschaften bleiben die Dividenden aus Aktien grund-

sätzlich steuerfrei. 5 % der Brutto-Dividende gelten als nicht abzugsfähige Betriebsausga-

ben und unterliegen folglich der Körperschaftsteuer, sofern die Anteile einer inländischen 

Betriebsstätte zugerechnet werden. War der inländische Aktionär zu Beginn des Kalender-

jahres nicht zu mindestens 10 % am Grundkapital der Kapitalgesellschaft beteiligt, tritt 

grundsätzlich keine Steuerbefreiung ein, so dass die Dividende in vollem Umfang körper-

schaftsteuerpflichtig ist. Für Zwecke der Gewerbesteuer ist die Dividende vollständig steu-

erpflichtig, falls der Gesellschafter zu Beginn des Erhebungszeitraums zu weniger als 15 % 

an der Kapitalgesellschaft beteiligt war. Erfüllt hingegen der Aktionär die Beteiligungsvoraus-

setzungen, unterliegt die Bruttodividende lediglich zu 5 % der Gewerbesteuer. Der Steuer-

abzug hat bei Kapitalgesellschaften keine Abgeltungswirkung, jedoch können die Steuerab-

zugsbeträge auf die Körperschaftsteuer angerechnet werden. Gewinne aus der Veräuße-

rung von Aktien bleiben bei in- oder ausländischen Kapitalgesellschaften grundsätzlich steu-

erfrei, wobei – sofern die Anteile einer inländischen Betriebsstätte zugerechnet werden – 

5 % des Veräußerungsgewinns als nicht abzugsfähige Betriebsausgabe gelten und folglich 

der Körperschaftsteuer unterliegen. Ein Steuerabzug wird bei Veräußerungsgewinnen im 

Regelfall nicht vorgenommen. Diese Grundsätze gelten gleichermaßen für die Gewerbe-

steuer. Die bloße Gewährung sowie die (Nicht-) Ausübung eines Bezugsrechts stellen keine 

steuerpflichtigen Betriebseinnahmen dar. Gewinne aus der Veräußerung des Bezugsrechts 

sind nach Auffassung der Finanzverwaltung und der Rechtsprechung voll steuerpflichtig. 

Steuerliches Betriebsvermögen natürlicher Personen 

Auf die Beteiligungserträge findet bei Zurechnung zu einer inländischen Betriebsstätte ein-

kommensteuerlich das Teileinkünfteverfahren Anwendung. Die Dividende unterliegt voll-

ständig der Gewerbesteuer, falls der Gesellschafter zu Beginn des Erhebungszeitraums zu 

weniger als 15 % an der Kapitalgesellschaft beteiligt war. Ansonsten ist die Dividende in 

vollem Umfang gewerbesteuerfrei. Gewinne aus der Veräußerung von Aktien unterliegen 

ebenfalls dem vorgenannten Teileinkünfteverfahren. Ein Steuerabzug auf den Veräuße-

rungsgewinn wird wie bei Anteilen im Privatvermögen vorgenommen, sofern nicht gegen-

über der auszahlenden Stelle nach amtlich vorgeschriebenem Muster erklärt wird, dass die 

Kapitalerträge Betriebseinnahmen darstellen. Ein etwaiger vorgenommener Steuerabzug 
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hat keine Abgeltungswirkung, so dass die Steuerabzugsbeträge auf die Einkommensteuer 

angerechnet werden können. Die bloße Gewährung sowie die (Nicht-) Ausübung eines Be-

zugsrechts stellen keine steuerpflichtigen Betriebseinnahmen dar. Nach dem Wortlaut des 

Gesetzes und der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs könnten Gewinne aus der Veräu-

ßerung des Bezugsrechts voll steuerpflichtig sein. Es bestehen jedoch – ebenfalls auf 

Grundlage der Rechtsprechung – valide Argumente, dass die Veräußerung von Bezugsrech-

ten der Veräußerung von Aktien gleichzustellen ist. 

Personengesellschaften 

Die Besteuerung der Dividenden erfolgt für Zwecke der Einkommen- oder Körperschafts-

teuer auf Ebene der Gesellschafter der Personengesellschaft. Bei natürlichen Personen 

kommt insoweit wie oben beschrieben das Teileinkünfteverfahren zur Anwendung, wohin-

gegen bei Kapitalgesellschaften das Schachtelprivileg (unter Beachtung der Mindestbeteili-

gungsschwelle) zur Anwendung kommt. Sofern die Personengesellschaft zu Beginn des 

maßgeblichen Erhebungszeitraums zu mindestens 15 % am Grundkapital der Gesellschaft 

beteiligt war, ist die Dividende grundsätzlich von der Gewerbesteuer befreit. Soweit eine 

Kapitalgesellschaft beteiligt ist, bleiben jedoch 5 % der Dividende gewerbesteuerpflichtig. In 

allen anderen Fällen unterliegt die Ausschüttung der Gewerbesteuer. Soweit eine natürliche 

Person beteiligt ist, werden jedoch 40 % der Dividenden von der Gewerbesteuer befreit. Die 

Besteuerung der Veräußerungsgewinne für Zwecke der Einkommen- oder Körperschafts-

teuer erfolgt auf Ebene der Gesellschafter der Personengesellschaft. Die Ermittlung des Ge-

werbeertrags der Personengesellschaft ist wiederum abhängig von ihren Gesellschaftern: 

soweit eine natürliche Person beteiligt ist, sind lediglich 60 % der Veräußerungsgewinne 

steuerpflichtig. Soweit eine Kapitalgesellschaft beteiligt ist, unterliegen Veräußerungsge-

winne lediglich zu 5 % der Gewerbesteuer. Die bloße Gewährung sowie die (Nicht-) Aus-

übung eines Bezugsrechts stellen keine steuerpflichtigen Betriebseinnahmen dar. Nach dem 

Wortlaut des Gesetzes und der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs könnten Gewinne 

aus der Veräußerung des Bezugsrechts voll steuerpflichtig sein. Es bestehen jedoch – eben-

falls auf Grundlage der Rechtsprechung – valide Argumente, dass die Veräußerung von Be-

zugsrechten der Veräußerung von Aktien gleichzustellen ist. 

4.1.10  Rechtsvorschriften oder Regelungen zu Übernahmen und zur Möglichkeit etwaiger 

hemmender Maßnahmen 

Die Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) über freiwillige 

Erwerbsangebote, Pflicht- und Übernahmeangebote sind auf die Gesellschaft nicht anwend-

bar. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht zum Handel im geregelten Markt zugelassen. Aus 

diesem Grund entfällt die Anwendbarkeit des WpÜG.  

Es erfolgten keine öffentlichen Übernahmeangebote von Seiten Dritter in Bezug auf das Ei-

genkapital der Gesellschaft während des letzten oder während des laufenden Geschäftsjah-

res. 
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5. EINZELHEITEN ZUM WERTPAPIERANGEBOT UND ZUR ZULASSUNG ZUM HANDEL 

5.1 Konditionen des öffentlichen Angebots 

5.1.1 Angebotskonditionen 

Angeboten werden 6.666.372 neue, nennwertlose und auf den Inhaber lautende Stückaktien 

der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von jeweils 1,00 Euro. 

Es wird eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit mittelbarem Bezugsrecht durchgeführt. 

Das Angebot richtet sich an die Aktionäre der Gesellschaft. Ein Angebot der Aktien in den 

Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Australien und Südafrika findet nicht statt.  

Die neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Rahmen des mittelbaren Bezugs-

rechts im Verhältnis 1:2 angeboten, das heißt je eine Aktie der Gesellschaft berechtigt zum 

Bezug von zwei neuen Aktien. Hierfür werden den Aktionären, die am Ende des 18. Februar 

2021 Aktien an der Gesellschaft halten, für jede Aktie an der Gesellschaft Bezugsrechte auf 

zwei neue Aktien in ihr Depot eingebucht. 

Die Gesellschaft kann die neuen Aktien, für die innerhalb der Bezugsfrist das Bezugsrecht 

nicht ausgeübt wurde, Investoren in der Bundesrepublik Deutschland und anderen ausge-

wählten Ländern im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb zum Bezugspreis anbieten. 

Die Bezugsrechte haben die ISIN DE000A3H3LK4 und die WKN A3H3LK und werden vo-

raussichtlich ab dem 19. Februar 2021 in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapier-

börse einbezogen; sie sind ab diesem Zeitpunkt handelbar. 

Der Bezugspreis für die neuen Aktien beträgt 4,00 Euro je neuer Aktie. 

5.1.2 Gesamtsumme der Emission 

Das maximale Emissionsvolumen beträgt 26.665.488,00 Euro. Das tatsächliche Emissions-

volumen hängt allein davon ab, in welchem Umfang Bezugsrechte ausgeübt und, soweit 

Bezugsrechte nicht ausgeübt werden, neue Aktien in der anschließenden Privatplatzierung 

gegebenenfalls gezeichnet werden.  

5.1.3 Angebotsfrist und Ausübungsverfahren 

Das Bezugsangebot kann nur innerhalb der Bezugsfrist vom 19. Februar 2021, 0.00 Uhr, bis 

zum 5. März 2021, 24.00 Uhr, angenommen werden. 

Die neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft durch die BankM AG, Mainzer 

Landstraße 61, 60329 Frankfurt am Main, auf der Grundlage eines zwischen der BankM AG 

und der Gesellschaft am 24. November 2020 geschlossenen Mandatsvertrags mittelbar zum 

Bezug angeboten. Die von den Aktionären bezogenen neuen Aktien werden dazu von der 

BankM AG zum geringsten Ausgabebetrag von 1,00 Euro je neuer Aktie gezeichnet und 

übernommen mit der Verpflichtung, die neuen Aktien den Aktionären im Verhältnis 1:2 gegen 

Zahlung des Bezugspreises zum Bezug anzubieten.  

Bezugsstelle ist die BankM AG, Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt am Main. 

Bezugsrechte auf die neuen Aktien sind über die jeweilige Depotbank eines Anlegers bei der 

Bezugsstelle während der üblichen Geschäftszeiten auszuüben. Die Bezugsanmeldungen 

der Depotbanken sind der für die Bezugsstelle als Abwicklungsstelle tätigen flatex Bank AG, 

Rotfeder-Ring 7, 60327 Frankfurt am Main, gesammelt einzureichen. Für den Bezug wird 

den Anlegern von den Depotbanken ein Formular zur Verfügung gestellt oder eine andere 

Form der Bezugserklärung ermöglicht. 

Der Bezugsrechtehandel wird voraussichtlich am 19. Februar 2021 eröffnet und endet am 

3. März 2021, also bereits 2 Tage vor dem Ende der Bezugsfrist. 
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5.1.4 Widerruf des Angebots 

Die Gesellschaft kann das Bezugsangebot bis zum Ende der Bezugsfrist widerrufen, soweit 

dies aus dringenden Gründen im Interesse der Gesellschaft notwendig erscheint. 

Ferner ist die zur Zeichnung und zur Übernahme der neuen Aktien zugelassene und als 

Bezugsstelle fungierende BankM AG berechtigt, von dem mit der Gesellschaft zwecks 

Durchführung der Kapitalmaßnahme und des Angebots geschlossenen Mandatsvertrag un-

ter bestimmten Umstanden zurückzutreten bzw. diesen Vertrag zu kündigen. Zu diesen Um-

standen zählt unter anderem eine nach Ansicht der BankM AG erhebliche Verschlechterung 

der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft, oder ein Er-

eignis, das nach Ansicht der BankM AG auf den Finanzmarkt, in dem die neuen Aktien zum 

Bezug angeboten und in die Notierung eingeführt werden sollen, erhebliche negative Aus-

wirkungen hat, oder eine bis zu einem bestimmten Stichtag ausgebliebene Eintragung der 

Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister. 

Im Falle eines Rücktritts vom Mandatsvertrag oder dessen Kündigung vor Eintragung der 

Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister oder einer endgültigen Nichteintra-

gung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister, und damit jeweils vor Ent-

stehung und Ausgabe der neuen Aktien, entfällt das Bezugsangebot bzw. wird das Be-

zugsangebot von der Gesellschaft widerrufen. In diesen Fällen werden die Zeichnungsauf-

träge der Anleger rückabgewickelt und die zur Zahlung des Bezugspreises bereits entrich-

teten Beträge erstattet, soweit diese noch nicht im aktienrechtlich erforderlichen Umfang zum 

Zwecke der Durchführung der Kapitalerhöhung an die Gesellschaft überwiesen wurden. Im 

Falle der Beendigung des Mandatsvertrages durch die BankM AG oder eines Widerrufs des 

Bezugsangebots durch die Gesellschaft vor Eintragung der Durchführung der Kapitalerhö-

hung im Handelsregister wird das Bezugsrecht der Aktionäre ohne Kompensation gegen-

standslos.  

5.1.5 Reduzierung der Zeichnung 

Eine Reduzierung der Zeichnung im Zuge der Durchführung des Angebots ist nicht möglich. 

5.1.6 Mindest- bzw. Höchstbetrag der Zeichnung 

Ein Mindestbetrag oder Höchstbetrag ist für die Zeichnung nicht festgesetzt. 

5.1.7 Bedienung und Lieferung der neuen Aktien 

Der Bezugspreis in Höhe von 4,00 Euro je bezogener neuer Aktie ist über die Depotbanken 

spätestens bis zum Ablauf der Bezugsfrist – 5. März 2021, 24.00 Uhr – unter Angabe des 

Verwendungszwecks „Bezug Kapitalerhöhung MEDIQON Group AG“ auf das folgende 

Konto bei der für die Bezugsstelle als Abwicklungsstelle tätigen flatex Bank AG zu zahlen: 

Kontoinhaber: MEDIQON Group AG 

Bank:   flatex Bank AG 

IBAN   DE71 1013 0800 9855 0288 81 

BIC   BIWBDE33XXX 

BLZ   101 308 00 

Die rechtzeitige Buchung des Bezugspreises auf dem vorgenannten Bankkonto ist Voraus-

setzung für die wirksame Ausübung des Bezugsrechts. Als Bezugsrechtsnachweis gelten 

die Bezugsrechte. Die Bezugsrechte sind nach der Bezugsrechtsausübung auf das bei der 

Clearstream Banking AG geführte Konto 1155 der für die Bezugsstelle tätigen flatex Bank 

AG zu übertragen. Nachfristen werden nicht gewährt. 

Die neuen Aktien werden nach der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im 

Handelsregister in einer Globalurkunde verbrieft und in die Girosammelverwahrung bei der 
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Clearstream Banking AG einbezogen. Die Lieferung der neuen Aktien erfolgt über die flatex 

Bank AG (Konto 1155 bei der Clearstream Banking AG) im Girosammelverkehr durch Über-

trag auf das Konto der Depotbank bei der Clearstream Banking AG zur Buchung auf dem 

Wertpapierdepot des Aktionärs. Ein Anspruch auf Einzelverbriefung besteht nicht. Die Lie-

ferung der neuen Aktien steht unter dem Vorbehalt der Eintragung der Durchführung der 

Kapitalerhöhung im Handelsregister. 

Sollten vor Einbuchung der neuen Aktien in die Depots der jeweiligen Anleger bereits Leer-

verkäufe erfolgt sein, trägt allein der Verkäufer das Risiko, seine durch einen Leerverkauf 

eingegangenen Verpflichtungen nicht durch rechtzeitige Lieferung von neuen Aktien erfüllen 

zu können. 

5.1.8 Öffentliche Bekanntgabe des Angebotsergebnisses 

Das Ergebnis des Angebots wird mit dem Umfang der tatsächlich und rechtswirksam erfolg-

ten Zeichnungen voraussichtlich am 8. März 2021 im Rahmen einer DGAP News sowie auf 

der Internetseite der Gesellschaft unter www.mediqon-group.de/unternehmen/kapitalmass-

nahmen veröffentlicht. 

5.1.9 Vorzugszeichnungsrecht und nicht ausgeübte Bezugsrechte 

Der Bezug der neuen Aktien ist nur für Inhaber von Bezugsrechten möglich (einschließlich 

solcher Inhaber, die die Bezugsrechte im Rahmen des Bezugsrechtehandels erworben ha-

ben). Die Inhaber der Bezugsrechte sind untereinander gleichberechtigt. 

Bezugsrechte, die nicht fristgerecht ausgeübt werden, verfallen ohne Ausgleich und werden 

wertlos ausgebucht. 

5.2 Verteilungs- und Zuteilungsplan 

5.2.1 Kategorien potenzieller Investoren 

Das Angebot richtet sich zunächst an alle bestehenden Aktionäre der Gesellschaft. Die Mög-

lichkeit, im Rahmen des Bezugsrechtehandels Bezugsrechte zu erwerben, steht allen denk-

baren Investorengruppen offen. Das Angebot richtet sich nicht an Aktionäre in Ländern, in 

denen das Angebot rechtlich nicht zulässig wäre. Insbesondere ist dieser Wertpapierpros-

pekt nicht zur Veröffentlichung in oder zur Weiterleitung nach Australien, Japan, Kanada, 

den Vereinigten Staaten von Amerika und Südafrika bestimmt. 

5.2.2 Zeichnung durch Hauptaktionäre, Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats, 

oder Personen, die mehr als 5 % des Angebots zeichnen wollen 

Das Vorstandsmitglied Herr Dirk Isenberg beabsichtigt, neue Aktien zu zeichnen. Der Ge-

sellschaft ist nicht bekannt, dass Hauptaktionäre oder andere Mitglieder des Vorstands oder 

Mitglieder des Aufsichtsrats an der Zeichnung teilnehmen wollen, oder dass Personen mehr 

als 5 % des Angebots zeichnen wollen. 

5.2.3 Zuteilung 

Die neuen Aktien werden zunächst zwingend denjenigen Personen zugeteilt, die Bezugs-

rechte ausgeübt und den Bezugspreis bezahlt haben.  

Neue Aktien, für die innerhalb der Bezugsfrist das Bezugsrecht nicht ausgeübt wurde und 

die sodann im Rahmen der anschließenden Privatplatzierung von Investoren gezeichnet 

wurden, werden den betreffenden Investoren zugeteilt. Die Stückzahl der zuzuteilenden Ak-

tien entspricht den jeweils ausgeübten Bezugsrechten bzw. der Anzahl der gezeichneten 

neuen Aktien. Sofern es wegen einer hohen Nachfrage im Rahmen des Bezugsrechts nicht 

möglich ist, alle von Investoren im Rahmen der Privatplatzierung gezeichneten neuen Aktien 

zuzuteilen, werden diese Angebote zum Erwerb weiterer neuer Aktien repartiert zugeteilt, 

und zwar bis das gesamte Volumen der Kapitalerhöhung ausgeschöpft ist. 
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5.3 Preisfestsetzung 

Der Bezugspreis beträgt 4,00 Euro je neuer Aktie. 

5.4 Platzierung und Übernahme 

5.4.1 Name und Anschrift des Koordinators des gesamten Angebots 

Für das Angebot wurde kein Koordinator beauftragt bzw. bestellt. 

5.4.2 Name und Anschrift der Zahlstelle und der Verwahrstelle 

Zahlstelle ist die Quirin Privatbank AG, Schillerstraße 20, 60313 Frankfurt am Main. Ver-

wahrstelle ist die Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee, 65760 Eschborn. 

5.4.3 Name und Anschrift der Bank, die neue Aktien platziert, für welche die Bezugsrechte 

nicht ausgeübt wurden 

Die Gesellschaft wird die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht der Aktionäre nicht ausgeübt 

wurde, ausgewählten Investoren im Rahmen eines nicht-öffentlichen Angebotes (Privatplat-

zierung) zum Erwerb zum Bezugspreis anbieten. 

Die BankM AG, Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt am Main, unterstützt die Gesell-

schaft bei der Platzierung der nicht bezogenen neuen Aktien auf best-efforts-Basis im Rah-

men eines nicht-öffentlichen Angebots (Privatplatzierung) ohne Übernahme einer Platzie-

rungsgarantie. Die BankM AG bietet nach dem Ende der Bezugsfrist die neuen Aktien, für 

die innerhalb der Bezugsfrist das Bezugsrecht nicht ausgeübt wurde, Investoren in der Bun-

desrepublik Deutschland und anderen ausgewählten Ländern (mit Ausnahme der Vereinig-

ten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und Australien) zum Erwerb zum Bezugspreis im 

Rahmen einer Privatplatzierung an.  

Die Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien erfolgt durch die BankM AG gemäß den 

im Mandatsvertrag getroffenen Vereinbarungen insoweit nur in jenem Umfang, wie verbind-

liche Zeichnungserklärungen von Investoren im Rahmen der Privatplatzierung vorliegen und 

sofern die entsprechenden Geldbeträge der bezugswilligen Investoren bei der BankM AG 

eingegangen sind, sofern keine Lieferung gegen Zahlung-Geschäfte mit diesen Investoren 

getätigt werden. 

5.4.4 Datum des Mandatsvertrags 

Der Mandatsvertrag zwischen der Gesellschaft und der für den mittelbaren Bezug der neuen 

Aktien als Bezugsstelle fungierenden BankM AG wurde am 24. November 2020 unterzeich-

net. 

5.5 Zulassung zum Handel und Handelsmodalitäten 

5.5.1 Antrag auf Zulassung zum Handel 

Die ausgegebenen Aktien sind, und die neuen Aktien werden, nicht zum Börsenhandel in 

einem geregelten Markt (zum Beispiel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse) 

zugelassen. Eine Zulassung an einem geregelten Markt ist derzeit von der Gesellschaft auch 

nicht beabsichtigt. 

Für die neuen Aktien wird nach Wirksamwerden der Kapitalerhöhung die Einbeziehung in 

den Open Market („Freiverkehr“) im Segment Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse, 

in den Handel auf XETRA sowie in den Freiverkehr der Börsen in Stuttgart und Berlin bean-

tragt werden. Der Antrag auf Einbeziehung in den Handel wird von der BankM AG, Frankfurt 

am Main, gestellt werden. Bis zur endgültigen Einbeziehung der neuen Aktien in den Frei-

verkehr an einer der genannten Wertpapierbörsen bzw. auf XETRA sind die neuen Aktien 

nicht an einer Börse handelbar. Die Einbeziehung in den Handel kann erst nach der 
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Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister und der Herstellung der Verbriefung 

bei der Clearstream Banking AG erfolgen. Der Zeitpunkt der Einbeziehung kann daher nicht 

im Voraus bestimmt werden. Die Einbeziehung wird jedoch unverzüglich nach Eintragung in 

das Handelsregister und Herstellung der Verbriefung bei der Clearstream Banking AG ver-

anlasst.  

Die Gesellschaft weist darauf hin, dass für die Einbeziehung keine Gewähr gegeben werden 

kann, und dass es unter Umständen zu erheblichen Verzögerungen bei der Einbeziehung in 

den Handel kommen kann.  

5.5.2 Multilaterale Handelssysteme, an denen Aktien derselben Gattung wie die angebote-

nen neuen Aktien in den Handel einbezogen sind 

Die bereits ausgegebenen Aktien der Gesellschaft sind in den Open Market („Freiverkehr“) 

im Segment Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse, in den Handel auf XETRA sowie 

in den Freiverkehr der Börsen in Stuttgart und in Berlin einbezogen. 

5.5.3 Intermediäre im Sekundärhandel 

Feste Zusagen von Instituten, als Intermediäre im Sekundärhandel Liquidität über An- und 

Verkaufskurse zur Verfügung zu stellen, sind gegenüber der Gesellschaft nicht abgegeben 

bzw. nicht mit ihr vereinbart.  

Es wird ergänzend darauf hingewiesen, dass die ODDO Seydler Bank AG, Frankfurt am 

Main, von der Gesellschaft beauftragt ist, im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse 

sowie auf XETRA als Spezialist (Designated Sponsor) zu fungieren. Soweit vom Spezialisten 

Liquidität zur Verfügung gestellt wird, erfolgt dies aufgrund der Vorgaben der Frankfurter 

Wertpapierbörse. 

5.5.4 Keine Stabilisierungsmaßnahmen 

Es sind keine Stabilisierungsmaßnahmen vor, während oder nach dem Abschluss des An-

gebots vorgesehen. 

5.5.5 Keine Mehrzuteilung und keine Greenshoe-Option 

Eine Mehrzuteilung ist nicht möglich. Es besteht keine Greenshoe-Option. 

5.6 Verwässerung 

Eine denkbare Verwässerung des Anteils der Aktionäre am Aktienkapital und an den Stimm-

rechten unter der Annahme, dass bestehende Aktionäre keine neuen Aktien zeichnen, lässt 

sich wie folgt ableiten: 

- Ableitung der Anteilsverwässerung aus dem Eigenkapital (zum 30. Juni 2020) 

Gemäß dem ungeprüften Zwischenabschluss der Gesellschaft zum 30. Juni 2020 belief 

sich das Eigenkapital auf 12.261.495,87 Euro. Bei derzeit – vor der Durchführung der 

Kapitalerhöhung – ausstehenden 3.333.186 Aktien ergibt sich hieraus ein Buchwert je 

Aktie in Höhe 3,68 Euro. Bei einem Bezugspreis in Höhe von 4,00 Euro würde hieraus 

unter Berücksichtigung der geschätzten Gesamtkosten des Angebots – jedoch nur auf 

der Basis des Eigenkapitals zum 30. Juni 2020 – eine negative Verwässerung bzw. eine 

Zuschreibung zum Buchwert je Aktie in Höhe von 0,11 Euro folgen.  

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in die vorstehende Berechnung der zu-

letzt verfügbare Eigenkapitalwert gemäß den jüngsten der in diesen Prospekt aufge-

nommenen historischen Finanzinformationen eingestellt worden ist. Der Betrag des 

zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Prospekts bzw. zum Zeitpunkt einer Zeichnung 

neuer Aktien vorhandenen Eigenkapitals der Gesellschaft wird dem in die Berechnung 

eingestellten Betrag nicht entsprechen. Ein neuerer Eigenkapitalwert ist derzeit nicht 

verfügbar und wird erst aus dem geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft zum 

31. Dezember 2020 ersichtlich sei, der jedoch derzeit noch nicht erstellt ist. Insofern 

handelt es sich bei der oben dargestellten Berechnung der Veränderung des 
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Buchwertes je Aktie um eine beispielhafte Berechnung auf der Grundlage nicht mehr 

aktueller Werte. 

- Ableitung der Stimmrechtsverwässerung 

In der Annahme, dass bestehende Aktionäre keine Bezugsrechte ausüben, würde bei 

einem Bezugsverhältnis von 1:2 und nach der Zeichnung aller neuen Aktien durch au-

ßenstehende Dritte das Stimmrecht eines bestehenden Aktionärs im Verhältnis 1:3 ver-

wässern. 

6. UNTERNEHMENSFÜHRUNG 

6.1 Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgan  

Die Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Hauptversammlung, 

deren Kompetenzen im Aktiengesetz, in der Satzung und in der Geschäftsordnung für den 

Vorstand geregelt sind. 

Der Vorstand leitet die Gesellschaft unter eigener Verantwortung nach Maßgabe der Ge-

setze, der Satzung und der Geschäftsordnung für den Vorstand sowie unter Berücksichti-

gung der Beschlüsse der Hauptversammlung. Er vertritt die Gesellschaft gegenüber Dritten. 

Die Mitglieder des Vorstands werden vom Aufsichtsrat bestellt.  

Der Vorstand muss ein angemessenes Überwachungssystem einrichten, damit Entwicklun-

gen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, frühzeitig erkannt werden.  

Der Vorstand ist zudem gesetzlich verpflichtet, dem Aufsichtsrat über die beabsichtigte Ge-

schäftspolitik, über die Finanz-, Investitions- und Personalplanung, über die Rentabilität der 

Gesellschaft, den Gang der Geschäfte sowie über alle Geschäfte zu berichten, die für die 

Rentabilität und die Liquidität der Gesellschaft von erheblicher Bedeutung sein können. 

Dem Aufsichtsrat obliegt die Überwachung des Vorstands. Für bestimmte Geschäfte und 

Maßnahmen muss der Vorstand die Zustimmung des Aufsichtsrats einholen. Dies gilt derzeit 

insbesondere  

- für den Erwerb oder die Veräußerung von Unternehmen und / oder die Ausgabe von Ak-

quisitionsfinanzierungen an Tochtergesellschaften oder von Anteilen an Unternehmen, 

die Gründung von Tochtergesellschaften, sofern diese 5 % des letzten vom Abschluss-

prüfer im Rahmen der Jahresabschlussprüfung festgestellten Eigenkapitals nicht über-

steigen;  

- ferner für den Erwerb oder die Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens, 

falls der Wert im Einzelfall 100.000,00 Euro oder bei einer Mehrzahl von Fällen in der 

Summe 250.000,00 Euro pro Geschäftsjahr übersteigt, für den Erwerb oder die Veräu-

ßerung von Vermögensgegenständen, die einen Betrieb oder Teilbetrieb im Sinne des 

§ 613 a BGB darstellen, für die Verpachtung des Geschäftsbetriebes der Gesellschaften 

im Ganzen oder in Teilen und für den Abschluss von Betriebsführungsverträgen sowie 

die Errichtung und Schließung von Zweigniederlassungen;  

- ferner für wesentliche Änderungen der Geschäftsbereiche, für Kreditaufnahmen, Kündi-

gungen, Verlängerungen oder sonstige wesentliche Änderungen der Kreditverträge, falls 

der einzelne Kredit 100.000,00 Euro oder bei einer Mehrzahl von Fällen in der Summe 

250.000,00 Euro pro Geschäftsjahr übersteigt und es sich nicht um reine Umschuldungs-

maßnahmen im ordentlichen Geschäftsgang handelt;  

- des Weiteren für den Abschluss, die Änderung, Beendigung und Verlängerung von Ver-

trägen außerhalb des ordentlichen Geschäftsganges mit Gesellschaftern, ehemaligen 

Gesellschaftern, Mitgliedern von Geschäftsleitungs- und Aufsichtsorganen und Angehö-

rigen dieser Personen im Sinne von § 15 der Abgabenordnung sowie Unternehmen, an 

denen eine der vorgenannten Personen unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist;  
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- für Kapitalerhöhungen bei Tochtergesellschaften, falls die Einlage der Gesellschaft oder 

eines Dritten 5 % des letzten vom Abschlussprüfer im Rahmen der Jahresabschlussprü-

fung festgestellten Eigenkapitals übersteigt und für den Abschluss, die Änderung oder 

Beendigung von Unternehmensverträgen im Sinne der §§ 291 ff. AktG, Eingliederungen 

im Sinne des § 319 AktG sowie stillen und partiarischen Gesellschaftsverträgen und Ge-

nussrechten im Sinne von § 221 AktG.  

Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats müssen außer den im Gesetz und in der 

Satzung ausdrücklich normierten Pflichten auch vielfältige Treue- und Sorgfaltspflichten ge-

genüber der Gesellschaft beachten, die sich auf ein breites Spektrum von Interessen insbe-

sondere der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, ihrer Mitarbeiter und Gläubiger sowie – in gewis-

sem Umfang – der Allgemeinheit beziehen können. Wenn Mitglieder des Vorstands oder des 

Aufsichtsrats gegen ihre Pflichten verstoßen, sind sie gegenüber der Gesellschaft gesamt-

schuldnerisch zum Schadensersatz verpflichtet.  

Das Recht, Schadensersatz von den Mitgliedern des Vorstands oder des Aufsichtsrats zu 

verlangen, steht in der Regel nur der Gesellschaft, jedoch nicht Aktionären zu. Auf Ersatz-

ansprüche kann die Gesellschaft erst drei Jahre nach dem Entstehen des Anspruchs und 

auch nur dann verzichten oder sich darüber vergleichen, wenn die Aktionäre dies in der 

Hauptversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit beschließen und wenn nicht eine Min-

derheit von Aktionären, deren Anteile zusammen 10 % des Grundkapitals erreichen oder 

übersteigen, Widerspruch zur Niederschrift erhebt.  

Aktionäre und Aktionärsvereinigungen können im Aktionärsforum des elektronischen Bun-

desanzeigers andere Aktionäre auffordern, gemeinsam oder in Vertretung einen Antrag auf 

Sonderprüfung oder ein Einberufungsverlangen für die Hauptversammlung zu stellen oder 

in einer Hauptversammlung das Stimmrecht auszuüben. Außerdem können Aktionäre, die 

zusammen 1 % des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag von 100.000,00 Euro halten, 

über ein Klagezulassungsverfahren Ersatzansprüche der Gesellschaft gegen Organmitglie-

der im eigenen Namen geltend machen. 

6.1.1 Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats 

a) Mitglieder des Vorstands 

Dem Vorstand gehören derzeit die folgenden Mitglieder an: 

● Dirk Isenberg, Vorsitzender des Vorstands 

Herr Isenberg ist Dipl.-Kaufmann und gehört dem Vorstand seit der Gründung der 

Gesellschaft an. Der Aufsichtsrat hat Herrn Isenberg mit Wirkung ab dem 1. März 

2020 zum Vorstandsvorsitzenden ernannt.  

Als Vorsitzendem des Vorstands obliegt Herrn Isenberg insbesondere die sachliche 

Koordination der Geschäftsführung, die Einberufung und Leitung der Sitzungen des 

Vorstands und die Federführung in der Kommunikation des Vorstands mit dem Auf-

sichtsrat.  

Innerhalb des Vorstands ist Herr Isenberg für die Bereiche allgemeine Administra-

tion, Steuern, Personal und Finanzen einschließlich Reporting, Beteiligungscontrol-

ling, Buchhaltung und Treasury verantwortlich. 

Herr Isenberg ist geschäftlich unter der Geschäftsanschrift der Gesellschaft erreich-

bar: Herzog-Adolph-Straße 2, D-61462 Königstein im Taunus. Er übt er die folgen-

den weiteren Leitungsfunktionen in Unternehmen außerhalb der Gesellschaft aus: 

- Mitglied des Aufsichtsrats der Geratherm Medical AG, Geratal 

- Mitglied des Aufsichtsrats der LIMES Schlossklinik AG, Köln 

● Jan-Hendrik Mohr 

Herr Mohr ist Kaufmann und gehört dem Vorstand seit dem 1. März 2020 an. Er hat 

ein Bachelor- und Masterstudium in Betriebswirtschaftslehre und Finanzmathematik 
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absolviert und war zuvor für die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG und die Be-

ratungsgesellschaft McKinsey & Company sowie für die Investmentaktiengesell-

schaft für langfristige Investoren TGV tätig. 

Innerhalb des Vorstands ist Herr Mohr für die Bereiche Mergers & Acquisitions, In-

vestor Relations und Grundsatzfragen sowie – gemeinsam mit Herrn Isenberg – für 

den Bereich Finanzen verantwortlich. 

Herr Mohr ist geschäftlich unter der Geschäftsanschrift der Gesellschaft erreichbar: 

Herzog-Adolph-Straße 2, D-61462 Königstein im Taunus. Er übt er die folgenden 

weiteren Leitungsfunktionen in Unternehmen außerhalb der Gesellschaft aus: 

- Geschäftsführer der JMX Capital GmbH, Hamburg 

- Chairman of the Board, Grafenia plc., Manchester / Großbritannien 

Gegen die Mitglieder des Vorstands wurden in den letzten fünf Jahren keine 

Schuldsprüche in Bezug auf betrügerische Straftaten verhängt. Gegen die Mitglieder 

des Vorstands wurden keine öffentlichen Anschuldigungen und / oder Sanktionen von 

Seiten der gesetzlichen Behörden oder der Regulierungsbehörden (einschließlich be-

stimmter Berufsverbände) erhoben. Sie wurden niemals von einem Gericht für die Mit-

gliedschaft in einem Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgan eines Emit-

tenten oder für die Tätigkeit im Management oder die Führung der Geschäfte eines 

Emittenten während zumindest der letzten fünf Jahre als untauglich angesehen.  

Die Mitglieder des Vorstands stehen in keiner verwandtschaftlichen Beziehung zuei-

nander oder zu Mitgliedern des Aufsichtsrats. 

b) Mitglieder des Aufsichtsrat 

Dem Aufsichtsrat gehören die folgenden Mitglieder an: 

● Dr. Mathias Saggau, Aufsichtsratsvorsitzender 

Herr Dr. Saggau ist Dipl.-Kaufmann und Geschäftsführer der MSA Capital GmbH mit 

dem Sitz in Bonn. Er ist unter anderem beratend für die Fiducia Treuhand AG tätig, 

die als Anlageberater für die Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren 

TGV fungiert.  

● Lars Ahns, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender 

Herr Ahns ist Dipl.-Kaufmann und Geschäftsführer der Rubicon Equities GmbH mit 

dem Sitz in Köln sowie Mitglied des Aufsichtsrats der MAX21 AG mit dem Sitz in 

Weiterstadt. Er war mehrere Jahre als Investmentmanager im Bereich Small- & 

Microcaps für eine börsennotierte Aktiengesellschaft tätig. 

● Dr. Martin Possienke 

Herr Dr. med. Possienke ist Mediziner sowie Certified European Financial Analyst 

und Geschäftsführer der Falkenstein Management GmbH mit dem Sitz in Bad Hom-

burg. Er war zuvor mehrere Jahre als Co-Head of Research bei der equinet Bank 

AG mit dem Sitz in Frankfurt am Main tätig und ebenfalls mehrere Jahre Mitglied des 

Vorstands der Sparta AG mit dem Sitz in Hamburg. 

● Karsten Honsel 

Herr Honsel ist Dipl.-Kaufmann und arbeitete mehr als zwanzig Jahre lang als Ge-

schäftsführer bzw. Vorstand großer Kliniken. Er ist derzeit als selbständiger Unter-

nehmensberater in der Gesundheitsbranche tätig.  

Alle Mitglieder des Aufsichtsrats sind unter der Geschäftsanschrift der Gesellschaft er-

reichbar: Herzog-Adolph-Straße 2, D-61462 Königstein im Taunus. 

Gegen die Mitglieder des Aufsichtsrats wurden in den letzten fünf Jahren keine 

Schuldsprüche in Bezug auf betrügerische Straftaten verhängt. Gegen die Mitglieder 
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des Aufsichtsrats wurden keine öffentlichen Anschuldigungen und / oder Sanktionen 

von Seiten der gesetzlichen Behörden oder der Regulierungsbehörden (einschließlich 

bestimmter Berufsverbände) erhoben. Sie wurden niemals von einem Gericht für die 

Mitgliedschaft in einem Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgan eines 

Emittenten oder für die Tätigkeit im Management oder die Führung der Geschäfte eines 

Emittenten während zumindest der letzten fünf Jahre als untauglich angesehen.  

Die Mitglieder des Aufsichtsrats stehen in keiner verwandtschaftlichen Beziehung zuei-

nander oder zu Mitgliedern des Vorstands. 

6.1.2 Vergütung und sonstige Leistungen für die Mitglieder des Vorstands und des Auf-

sichtsrats 

Dem Vorstand der Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr 2020 eine Vergütung in Höhe ins-

gesamt 246.732,60 Euro gewährt.  

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wurde im Geschäftsjahr 2020 eine Vergütung in Höhe von 

insgesamt 37.500,00 Euro gewährt. 

Reserven oder Rückstellungen für Pensions- oder Rentenzahlungen oder ähnliche Leistun-

gen für Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats wurden weder von der Gesellschaft 

noch von einer Tochtergesellschaft gebildet. 

6.2 Aktienbesitz und Aktienoptionen 

Der Vorstandsvorsitzende Herr Isenberg hält 249.748 Aktien an der Gesellschaft. 

Die übrigen Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats halten keine Aktien an der Ge-

sellschaft. 

Aktienoptionen sind von der Gesellschaft derzeit nicht begeben. 

7. FINANZINFORMATIONEN UND WESENTLICHE LEISTUNGSINDIKATOREN 

7.1 Historische Finanzinformationen 
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Verkürzte Bilanz zum 30. Juni 2020 
der MEDIQON Group AG (nach HGB) 
 

Aktiva    30.6.2020 31.12.2019  Abweichung 

     (in TEUR) (in TEUR)  (in TEUR) 

      

A. Anlagevermögen   2.456,2 2.457,4  -1,2 

            

I.  Immaterielle Vermögensgegenstände   28,1 28,3  -0,2 

II. Sachanlagen   2,5 3,5  -1,0 

III. Finanzanlagen   2.425,6 2.425,6  0,0 

          

B. Umlaufvermögen   27.567,8 9.051,7  18.516,1 

           

I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände   13.078,9 8.687,8  4.391,1 

II. Wertpapiere   2.025,1 0,0  2.025,1 

III. Kassenbestand u. Guthaben bei Kreditinstituten   12.463,8 363,9  12.099,9 

          

C. Rechnungsabgrenzungsposten   8.620,2 4,4  8.615,6 

         

    38.644,2 11.513,5  27.130,7 

          

    
 
 
 
 

 
 

  

Passiva   30.6.2020 31.12.2019  Abweichung 

    (in TEUR) (in TEUR)  (in TEUR) 

      

A. Eigenkapital   12.261,6 8.185,5  4.076,0 

           

I. Gezeichnetes Kapital   3.333,2 2.472,1  861,1 

II. Kapitalrücklage   11.897,5 8.668,5  3.229,0 

III. Bilanzgewinn/-verlust des Vorjahres   -2.955,1 2.051,8  -5.006,9 

IV. (Halb-) Jahresüberschuss   -14,1 -5.006,9  4.992,8 

          

B. Rückstellungen   1.152,6 1.230,1  -77,6 

           

C. Verbindlichkeiten   25.230,1 2.097,9  23.132,2 

           

1. Anleihen   25.000,0 0,0  25.000,0 

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   35,4 47,8  -12,4 

4. Sonstige Verbindlichkeiten   194,6 
 

2.050,1 
 

 -1.855,5 

          

D. Rechnungsabgrenzungsposten   0,0 0,0  0,0 

         

    38.644,2 11.513,5  27.130,7 
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Gewinn-/Verlustrechnung (1. Halbjahr 2020 vs. 1. Halbjahr 2019) 
der MEDIQON Group AG (nach HGB) 
 

   

Jan. – Juni 
GJ 2020    

Jan. – Juni 
GJ 2019  

Abwei-
chung 

     (in TEUR)    (in TEUR)  (in TEUR) 

         

Umsatzerlöse   1.077,8   72,5  -1.005,3 

           

Sonstige betriebliche Erträge   5,6   555,1  -549,5 

        

Rohergebnis  1.083,4   627,6  455,8 

        

Personalaufwand  -435,3   -378,8  -56,5 

Abschreibungen   -1,9   -1,8  -0,1 

Sonstige betriebliche Aufwendungen  -1.015,6   -290,3  -725,3 

        

Betriebsergebnis (EBIT)  -369,4   -43,3  -326,1 

        

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  564,4   194,4  370,0 

Abschreibungen auf Finanzanlagen   -10,0   0,0  -10,0 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen  -199,0   0,0  -199,0 

        

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- 
tätigkeit    -14,1   151,0  -165,1 

        

Außerordentliches Ergebnis  0,0   0,0  0,0 

Sonstige Steuern   0,0   0,0  0,0 

(Halb-) Jahresergebnis  -14,1   151,0  -165,1 

 
 

Cash Flow (1. Halbjahr 2020 vs. 1. Halbjahr 2019)  
 

   
1.HJ 2020 

  
      1.HJ 2019 

  (6 Monate)  (6 Monate) 

  in TEUR  in TEUR 

     
Gewinn  -14,1  151 

Zuzüglich Abschreibungen   11,9  2 

Zuzüglich/Abzüglich Veränderungen des betrieblichen Umlaufvermögens 

und der betrieblichen Schulden 

 -1.029,4  -4.170 

Zuzüglich/Abzüglich Veränderung der betrieblichen Rückstellungen 

und Rechnungsabgrenzungsposten  

  

56,8 

  

56 

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit  -974,8  -3.961 

     

Cash Flow aus der Investitionstätigkeit  -5.176,1  -1.587 

     

Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit  18.250,8  1.637 

     

Veränderung der verfügbaren Zahlungsmittel  12.099,9  -3.911 

Finanzmittelfonds zu Beginn des Geschäftsjahres  363,9  10.579 

Finanzmittelfonds zum Ende des Halbjahres  12.463,8  6.668 
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Erläuterungen 

 

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

Die Aufstellung des Halbjahresabschlusses per 30.6. für das am 1. Januar begonnene Geschäftsjahr 
2020 erfolgte nach den gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen wie der Jahresabschluss 
zum 31.12. des Vorjahres. Der Vorjahresvergleich bei der Erläuterung der Bilanzposten bezieht sich 
auf den 31.12.2019. Bei der Betrachtung der Gewinn- und Verlustrechnung wird ein Vergleich zum 
ersten Halbjahr 2019 dargestellt. 

 

2. Bilanz 

Gegenüber dem Jahresabschluss 2019 hat sich die Bilanzsumme der Gesellschaft insbesondere auf 
Grund der im ersten Halbjahr 2020 durchgeführten Kapitalmaßnahmen (Kapitalerhöhung aus geneh-
migten Kapital im Januar 2020 und Emission einer Anleihe im Mai 2020) um EUR 27,13 Mio. auf nun-
mehr EUR 38,64 Mio. erhöht. Die Nettoerlöse aus den Kapitalmaßnahmen sind dem Umlaufvermögen 
zugeflossen.  

a. Aktiva 

Gegenüber dem Jahresabschluss 2019 hat sich das Anlagevermögen der Gesellschaft nur unwesent-
lich verändert und beträgt zum Stichtag EUR 2,46 Mio. Davon entfallen EUR 2,42 Mio. auf die Finanz-
anlagen.   

Die Finanzanlagen enthalten die 100%ige Beteiligung an der MEDIQON GmbH (EUR 1,36 Mio.), die 
100%ige Beteiligung an der MEDIQON Beteiligungs GmbH (EUR 0,88 Mio.) sowie die 39%ige Beteili-
gung an der NPV Nachfolgekapitalbeteiligungen GmbH, die 100% der Anteile an der E-M-C direct 
GmbH & Co. KG hält (EUR 0,18 Mio.)  

Das Umlaufvermögen erhöhte sich zum 30.6.2020 auf EUR 27,57 Mio. (Vorjahr: EUR 9,05 Mio.).  

Im Zuge der fortlaufenden Investitionstätigkeit der Tochtergesellschaften der MEDIQON Group AG wur-
den im ersten Halbjahr 2020 weitere Gesellschafterdarlehen an verbundene Unternehmen ausgereicht. 
Der Netto-Anstieg beträgt EUR 3,14 Mio.  

Ein Teil der im Zuge der Kapitalerhöhung im Januar 2020 und der Emission einer Anleihe im Mai 2020 
erzielten Netto-Zuflüsse wurden in Wertpapiere investiert. Der Ausweis erfolgt im Umlaufvermögen, da 
der Wertpapierbestand vorranging der Liquiditätssteuerung der MEDIQON Group AG dient. Die Wert-
papiere wurden entsprechend des Niederstwertprinzips mit EUR 2,03 Mio. bewertet. 

Das Bankguthaben erhöhte sich um EUR 12,10 Mio. auf nunmehr 12,46 Mio. zum 30.6.2020.  

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von EUR 8,62 Mio. beinhaltet das abgegrenzte 
Disagio aus der begebenen Anleihe über EUR 25,00 Mio. Die Auflösung erfolgt zeitanteilig entspre-
chend der Entwicklung des Rückgabewerts bis Mai 2025.  

b. Passiva 

Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 
durch die im Januar 2020 abgeschlossene Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital um EUR 4,09 
Mio. abzüglich des Halbjahresverlustes von EUR 0,01 Mio. auf EUR 12,26 Mio. EUR.  

Die Eigenkapitalquote an der Bilanzsumme beträgt 31,7%. Es befanden sich zum Stichtag 30. Juni 
2020 keine eigenen Aktien im Besitz der Gesellschaft. 

Die Rückstellungen sind in Summe um EUR 77,6 Tsd. gesunken, wobei die zum Ende des Geschäfts-
jahres noch bestandenen Steuerrückstellungen weitgehend in Anspruch genommen wurden und die 
sonstigen Rückstellungen angestiegen sind.  

Die Verbindlichkeiten beinhalten insbesondere die am 27. Mai 2020 platzierte Anleihe. Der Nominal-
wert der Anleihe beträgt EUR 25 Mio. Es ist kein Endfälligkeitsdatum vereinbart. Der Zinssatz beträgt 
7%, wobei als erster Zinszahlungstermin der 28. Mai 2025 vereinbart ist. Der Ausgabeabschlag von 
35% wurde in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt und wird zeitanteilig entsprechend 
der Anleihebedingungen aufgelöst. Die sonstigen Verbindlichkeiten haben sich um EUR 1,9 Mio. redu-
ziert.  
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3. Gewinn- und Verlustrechnung 

Mit der Veräußerung des bisherigen Kerngeschäfts der MEDIQON Group AG an die GHX Europe 
GmbH und der Neuausrichtung als Holdinggesellschaft hat sich auch die Gewinn- und Verlustrechnung 
deutlich verändert. Wesentliches Einkommenselement der MEDIQON Group AG als Einzelgesellschaft 
sind daher die Zinseinnahmen aus den für den Erwerb von Unternehmen durch unsere Tochterunter-
nehmen NGC Nachfolgekapital GmbH und Ookam Software GmbH ausgereichten Gesellschafterdar-
lehen.  

Zudem sind im ersten Halbjahr 2020 noch weitere, mit dem Abschluss der Veräußerung des bisherigen 
Kerngeschäfts im Zusammenhang stehenden Geschäftsvorfällen entstanden, die sich in den Umsatz-
erlösen widerspiegeln.  

Der Personalaufwand belief sich auf EUR 435,3 Tsd., was einem Anstieg im Vergleich zum Vorjah-
reszeitraum um 14,9 Prozent entspricht.  

Die Abschreibungen enthalten planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und Vermögensgegen-
stände in Höhe von EUR 2,0 Tsd.  

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen EUR 1.015,6 Tsd. (Vorjahreszeitraum EUR 
290,3 Tsd.). Sie enthalten insbesondere Werbe- und Reisekosten, Verwaltungskosten (Miete, Büro- 
und EDV-Bedarf), Rechts- und Beratungskosten sowie Verluste aus Wertminderungen von Gegenstän-
den des Umlaufvermögens. Der Anstieg resultiert vor allem aus zusätzlichen Aufwendungen im Zusam-
menhang mit der Veräußerung des bisherigen Kerngeschäfts. 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge wurden in Höhe von EUR 564,4 Tsd. erzielt. Hiervon entfallen 
EUR 0,2 Tsd. EUR auf Erträge aus Wertpapieren, der restliche Betrag entfällt auf Zinsen aus Darlehen 
mit verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Vor-
jahr EUR 193 Tsd.). Der Anstieg spiegelt die fortlaufende Investitionstätigkeit der Tochterunternehmen 
und den damit verbundenen Anstieg der von der MEDIQON Group AG ausgereichten Gesellschafter-
darlehen wider.  

Das Betriebsergebnis (EBIT) der Gesellschaft liegt per 30.06.2020 bei EUR -369,4 Tsd. Unter Berück-
sichtigung der Zinserträge von verbundenen Unternehmen liegt das Ergebnis vor Steuern und Zinsauf-
wand bei EUR 194,6 Tsd.  

Bei den Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von EUR -10 Tsd. handelt es sich um nicht 
realisierte Kursverluste auf die Wertpapiere des Umlaufvermögens.   

Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen betragen EUR 200 Tsd., wobei EUR 135 Tsd. auf die 
anteilige Auflösung des im Zusammenhang mit der Anleihe stehenden Rechnungsabgrenzungsposten 
entfallen.  

 

 

4. Cash Flow  

Am Stichtag 30.6.2020 verfügte die Gesellschaft über Finanzmittel in Höhe von EUR 12,46 Mio.  

Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit lag im ersten Halbjahr 2020 bei EUR -0,97 Mio. 

Der Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit belief sich auf EUR 18,25 Mio. – davon entfallen EUR 
4,09 Mio. auf die Erlöse aus der Kapitalerhöhung und EUR 16,25 Mio. auf die Nettoerlöse aus der 
Emission einer Anleihe. Bestehende Finanzverbindlichkeiten wurden in Höhe von EUR 2,09 Mio. zu-
rückgeführt.  

Der Cash Flow aus Investitionstätigkeit belief sich auf EUR 5,18 Mio. Hiervon entfallen EUR 3,14 
Mio. auf die Erhöhung von Darlehen an verbundene Unternehmen und EUR 2,04 Mio. auf die Investition 
in Wertpapiere des Umlaufvermögens.   
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BILANZ 

MEDIQON Group AG 

Königstein im Taunus 

zum 

31 . Dezember 2019 

AKTIVA PASSIVA 

Geschäftsjahr Vorjahr Geschäftsjahr Vorjahr 
Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital 

I. Immaterielle Vermögens- I. Gezeichnetes Kapital 2.472.124,00 2.222.124,00 
gegenstände 

II. Kapitalrücklage 8.668.510,96 7.281 .010,96 
1. entgeltlich erworbene 

Konzessionen, gewerbliche 111. Bilanzverlust 2.955.124,52- 2.051 .802,14 
Schutzrechte und ähnliche 
Rechte und Werte sowie B. Rückstellungen 
Lizenzen an solchen 
Rechten und Werten 28.321 ,00 1.956,00 1. Steuerrückstellungen 1.176.894,44 1.176.894,44 

2. sonstige Rückstellungen 53.250,00 1.230.144,44 86.759,00 
II. Sachanlagen 

c. Verbindlichkeiten 
1. andere Anlagen , Betriebs- und 

Geschäftsausstattung 3.469,00 30.203,00 1. Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen 47.788,35 57.898,51 

111. Finanzanlagen - davon mit einer Restlaufzeit 
bis zu einem Jahr 

1. Anteile an verbundenen Euro 47.788,35 
Unternehmen 2.246.869,34 23.835,62 (Euro 57.898,51) 

2. Beteiligungen 178.762,20 2.425.631 ,54 0,00 2. sonstige Verbindlichkeiten 2.050.075,55 2.097.863,90 424.798,60 
- davon aus Steuern 

B. Umlaufvermögen Euro 10.018,46 

I. Forderungen und sonstige 
(Euro 10.929,67) 

- davon im Rahmen der 
Vermögensgegenstände sozialen Sicherheit 

1. Forderungen aus Lieferungen 
Euro 1.742,41 (Euro 1.654,96) 

und Leistungen 1.713,60 52.279,97 
)> 
::l 

Übertrag 1.713,60 2.457.421 ,54 108.274,59 Übertrag 11 .513.518,78 13.301 .287,65 öl 
<0 

CD 
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AKTIVA 

Übertrag 

2. Forderungen gegen verbundene 
Unternehmen 
- davon mit einer Restlaufzeit 

von mehr als einem Jahr 
Euro 7.528.637,62 
(Euro 1.200.000,00) 

3. Forderungen gegen Unternehmen, 
mit denen ein Beteiligungs­
verhältnis besteht 
- davon mit einer Restlaufzeit 

von mehr als einem Jahr 
Euro 1.126.798,61 (Euro 0,00) 

4. sonstige Vermögensgegenstände 

II. Wertpapiere 

1. sonstige Wertpapiere 

111. Kassenbestand, Bundesbank­
guthaben, Guthaben bei 
Kreditinstituten und Schecks 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 

Euro 

1.713,60 

7.528.637,62 

1.126. 798,61 

30.642,38 

Geschäftsjahr 
Euro 

2.457.421,54 

8.687.792,21 

0,00 

363.938,03 

4.367,00 

11 .513.518,78 

BILANZ 

MEDIQON Group AG 

Königstein im Taunus 

zum 

31. Dezember 2019 

Vorjahr 
Euro 

108.274,59 

1.276.429,17 

0,00 

175.745,78 

1.161 .332,80 

10.579.244,21 

261 '10 

13.301 .287,65 

Übertrag 

- davon mit einer Restlaufzeit 
bis zu einem Jahr 
Euro 2.050.075,55 
(Euro 424.798,60) 

Euro 
Geschäftsjahr 

Euro 

11 .513.518,78 

11.513.518,78 

PASSIVA 

Vorjahr 
Euro 

13.301 .287,65 

13.301 .287,65 

)> 
:::::l 
öl 

CO 
CD 

N 
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01 .01.2019 bis 31 .12.2019 

MEDIQON Group AG, 61462 Königstein im Taunus 

1. Umsatzerlöse 

2. andere aktivierte Eigenleistungen 

3. Gesamtleistung 

4. sonstige betriebliche Erträge 

a) ordentliche betriebliche Erträge 
sonstige ordentliche Erträge 

b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anla­
gevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenstän­
den des Anlagevermögens 

c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 

d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Ge­
schäftstätigkeit 

5. Materialaufwand 
Aufwendungen für bezogene Leistungen 

6. Personalaufwand 
a) Löhne und Gehälter 
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 

und für Unterstützung 

-davon für Altersversorgung Euro 8.403,16 
(Euro 23.653,71) 

7. Abschreibungen 
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage­

vermögens und Sachanlagen 
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, 

soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Ab­
schreibungen überschreiten 

8. sonstige betriebliche Aufwendungen 

a) ordentliche betriebliche Aufwendungen 
aa) Raumkosten 
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 
ac) Reparaturen und Inslandhaltungen 
ad) Fahrzeugkosten 
ae) Werbe- und Reisekosten 
af) Kosten der Warenabgabe 

ag) Beratungsleistungen 
ah) durch Gesellschaftsform bedingte Kosten 

Übertrag 

Geschäftsjahr 
Euro 

96.995,94 

0,00 

96.995,94 

0,00 

500.000,00 

54.292,64 

767,08 
555.059,72 

0,00 

522.878,54 

53.109,60 
575.988,14 

2.935,60 

5.072.420,84 
5.075.356,44 

19.268,58 
1.830,49 
4.825,25 

0,00 
13.291 ,68 

0,00 
150.825,95 
124.111 ,28 

314.153,23 
4.999.288,92-

Anlage 2/1 

Vorjahr 
Euro 

2.635.321,52 

246.398,10 

2.881.719,62 

17.257,30 

9.029.520,17 

2.367,80 

13.647,62 
9.062.792,89 

35.252,34 

1.737.743,08 

285.659,49 
2.023.402,57 

334.604,31 

0,00 
334.604,31 

81.786,90 
13.795,94 
33.642,50 
39.993,24 
53.754,52 

107.618,84 
287.921 ,15 

86.934,68 

705.447,77 
9.551 .253,29 
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01 .2019 bis 31.12.2019 

MEDIQON Group AG, 61462 Königstein im Taunus 

Übertrag 

ai) verschiedene betriebliche Kosten 

b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anla­
gevermögens 

c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von 
Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen 
in die Wertberichtigung zu Forderungen 

9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

10. 

11. 

12. 

13. 

- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 298.412,50 
(Euro 36.000,00) 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

Jahresfehlbetrag 

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 

14. Bilanzverlust 

Geschäftsjahr 
Euro 

4.999.288,92-
314.153,23 

92.038,44 

5.223,50 

102.641 ,64 
514.056,81 

516.988,65 

10.569,58 

0,00 

5.006.926,66 

2.051 .802,14 

2.955.124,52 

Anlage 2/2 

Vorjahr 
Euro 

9.551.253,29 
705.447,77 

191 .603,40 

854,00 

1.400,00 
899.305,17 

36.000,00 

0,00 

1.176.894,44 

7.511 .053,68-

5.459.251 ,54-

2.051.802,14-
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ANHANG zum 31.12.2019 Anlage 3/ 1 

MEDIQON Group AG, 61462 Königstein im Taunus 

Anhang 

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 

Die MEDIQON Group AG hat ihren Sitz in Königstein im Taunus und ist eingetragen in das 

Handelsregister beim Amtsgericht Königstein im Taunus unter der Register-Nummer HRB 

4906. Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 

Abs. 1 HGB. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wird von den Erleichterungen für 

kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht. Es wird freiwillig ein Lagebericht aufgestellt. 

Die Aktien der Gesellschaft werden seit dem 03.06.2005 im Freiverkehr gehandelt. Der Freiverkehr ist 

kein organisierter Markt i.S.d. § 2 Abs. 5 WpHG. 

Die Gliederung der Bilanz erfolgte gemäß § 266 HGB, die Gliederung der Gewinn- und Verlustrech­

nung gemäß§ 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren). Die Schutzklauseln des§ 286 Abs. 4 HGB 

wurden in Anspruch genommen. 

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden stetig zum Vorjahr angewandt. 

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar des Kalenderjahres und endet am 31 . Dezember. 
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ANHANG zum 31.12.2019 Anlage 3/2 

MEDIQON Group AG, 61462 Königstein im Taunus 

B. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN 

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten 

angesetzt und planmäßig über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 3 bis 10 Jahren abge­

schrieben . 

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßi­

ge, nutzungsbedingte Abschreibungen , angesetzt. Die Abschreibungen werden linear über eine be­

triebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 3 bis 13 Jahren vorgenommen . 

Das Finanzanlagevermögen ist zu den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert 

angesetzt. 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zu Nominalbeträgen 

oder Anschaffungskosten bewertet. Erkennbare Risiken werden durch Wertberichtigungen berücksich­

tigt. 

Wertpapiere werden zu Anschaffungskosten angesetzt bzw. zum niedrigeren Börsen- oder Marktpreis. 

Zum Bilanzstichtag waren Ausgaben vor dem Abschlussstichtag , soweit sie Aufwendungen für eine 

bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen , zum Zweck der Periodenabgrenzung als Rechnungsab­

grenzungsposten in die Bilanz einzustellen. 

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Ri­

siken und ungewissen Verpflichtungen und werden mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurtei­

lung erforderlichen Erfüllungsbeträgen angesetzt. 

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum jeweiligen Erfüllungsbetrag. 
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ANHANG zum 31 .12.2019 Anlage 3/3 

MEDIQON Group AG, 61462 Königstein im Taunus 

C. ANGABEN ZUR BILANZ 

Unter dem Finanzanlagevermögen wird die 1 OO-%ige Beteiligung am Stammkapitel von EUR 

25.000,00 der MEDIQON GmbH mit Sitz in Hannover ausgewiesen. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte 

die Tochtergesellschaft laut ihrem vorläufigen Jahresabschluss einen Jahresverlust von EUR 

1.001 .580,41 und verfügte über einen Eigenkapitalfehlbetrag von EUR 2.299.009,34. 

Ebenso unter dem Finanzanlagevermögen wird die 1 OO-%ige Beteiligung am Stammkapital von 

EUR 25.000,00 der MEDIQON Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Königstein ausgewiesen. Im 

Geschäftsjahr 2019 erzielte diese Gesellschaft laut ihrem vorläufigen Jahresabschluss einen Jahres­

verlust von EUR 5.796,17 und verfügt über ein positives Eigenkapital von EUR 832.752,97. 

Ferner wird die 39-%ige Beteiligung am Stammkapital i.H .v. EUR 9.750,00 an der NPV Nachfolge Be­

teiligungen GmbH unter den Finanzanlagen ausgewiesen. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 

Düsseldorf. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte diese Gesellschaft laut ihrem vorläufigen Jahresabschluss 

einen Jahresverlust von EUR 690.852,00 und verfügt über einen Eigenkapitalfehlbetrag von 

EUR 293.267,00 

ln den Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind Forderungen mit einer Restlaufzeit 

von mehr als einem Jahr in Höhe von EUR 8.655.436,23 enthalten. 

Das voll eingezahlte und eingetragene Grundkapital beträgt zum Bilanzstichtag EUR 2.472.124 und ist 

eingeteilt in 2.472.124 auf den Inhaber lautende Stückaktien . Die Aktie wird seit 03.06.2005 im Freiver­

kehr der Frankfurter Wertpapierbörse (WKN 661 830) notiert. 

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2017 erteilten Ermächtigung wurde im Ge­

schäftsjahr 2019 das Grundkapital um EUR 250.000 auf EUR 2.472.124 erhöht. Durch Beschluss des 

Aufsichtsrats vom 23.05.2019 wurde§ 4 Ziffer 1, 2, und 4 der Satzung (Grundkapital) geändert. 

Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2017 beträgt nach teil­

weiser Inanspruchnahme noch EUR 861 .062,00. 

Unter den Rückstellungen werden im Wesentlichen die Aufwendungen für ausstehende Aufsichtsrats­

vergütungen sowie ausstehende Rechnungen bilanziert. Weiterhin sind Rückstellungen für die zu er­

wartenden Ertragsteuerzahlungen des Vorjahres auf Grund des positiven Jahresergebnisses 2018 

(nach Verrechnung mit den steuerlichen Verlustvorträgen) enthalten. 

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Es bestehen keine Verbind­

lichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte besichert sind. 
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ANHANG zum 31.12.2019 Anlage 3/4 

MEDIQON Group AG, 61462 Königstein im Taunus 

D. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich im Geschäftsjahr 2019 um Erlöse aus der Konzeption, Ent­

wicklung und Umsetzung einer E-Commerce-Piattform. Zur Durchführung der Beratungsleistung wur­

de hierfür Fachpersonal zur Verfügung gestellt. 

ln den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge von außergewöhnlicher Größenordnung oder au­

ßergewöhnlicher Bedeutung enthalten. Es handelt sich im Einzelnen um eine Earn-Out-Zahlung in Hö­

he von EUR 500.000,00, welche im Zusammenhang mit der Veräußerung des operativen Geschäfts­

betriebs der Gesellschaft an die GHX Europe GmbH steht. 

Bei den übrigen sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus der 

Auflösung von Rückstellungen. 

Die Abschreibungen auf Umlaufvermögen betreffen die voraussichtliche Wertminderung von Darle­

hens- und Zinsforderungen gegenüber der Tochtergesellschaft MEDIQON GmbH, Hannover. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten insbesondere Werbe- und Reisekosten, Verwal­

tungskosten (Miete, Büro- und EDV-Bedarf), Aufsichtsratsvergütungen sowie Beratungskosten. 

Die Gesellschaft hat im Zeitraum Dezember 2018 bis Januar 2019 in mehreren Transaktionen insge­

samt 22.000 Aktien der Linde AG zu Bruttokosten (inkl. Bankprovision) in Höhe von TEUR 4.270,7 

gekauft. Im Rahmen des im April 2019 erfolgten Squeeze-out wurde die Gesellschaft mit TEUR 

4.168,1 abgefunden, so dass sich in der Gewinn- und Verlustrechnung ein "Verlust aus dem Abgang 

von Gegenständen des Umlaufvermögens" in Höhe von TEUR 102,6 findet. Um die Angemessenheil 

der Barabfindung festzustellen , wurde ein gerichtliches Spruch-verfahren beim zuständigen Landesge­

richt beantragt. Sollte im Rahmen des Spruchverfahrens eine Nachbesserung festgelegt werden, ha­

ben alle Aktionäre, die abgefunden wurden , Anspruch darauf. Die Gesellschaft befindet sich noch im­

mer im Besitz von 22.000 Nachbesserungsrechten, die zu einem späteren Zeitpunkt zu Zahlungen aus 

Nachbesserung an die Gesellschaft führen können. Diese können den als Wertminderung ausgewie­

senen Betrag übersteigen. Indikativ wird auf ein Angebot der GANE AG verwiesen, die pro Nachbes­

serungsrecht EUR 8,50 geboten hatte. Eine bilanzielle Aktivierung eines solchen Anspruchs ist bis 

zum 31 .12.2019 nicht erfolgt. 
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ANHANG zum 31 .12.2019 Anlage 3/5 

MEDIQON Group AG, 61462 Königstein im Taunus 

E. SONSTIGE ANGABEN 

1. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse. 

Die Zahl der 2019 durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 3. 

2. Angaben über die Geschäftsführung 

Zum Vorstandsmitglied war im Geschäftsjahr 2019 bestellt: 

1. Herr Dirk lsenberg, Usingen, Dipi.-Kaufmann (Vorstandsvorsitzender) 

Herr Dirk lsenberg ist außerdem Mitglied des Aufsichtsrates der LIMES Schlossklinik AG, Köln 

sowie der Geratherrn Medical AG, Geschwenda 

Zu Mitgliedern des Aufsichtsrates waren im Geschäftsjahr 2019 gewählt: 

1. Herr Lars Ahns, Köln, Investmentmanager (stv. Aufsichtsratsvorsitzender) 

Herr Lars Ahns ist außerdem Mitglied des Aufsichtsrates der MAX 21 AG, Weiterstadt 

2. Herr Dr. Mathias Saggau, Bann, Investmentmanager (Aufsichtsratsvorsitzender) 

3. Herr Karsten Honsel, lsernhagen, Krankenhausmanager (bis 9/2019) 

4. Herr Dr. Martin Possienke, Bad Hornburg v.d.Höhe, Investmentmanager (ab 6/2019) 

3. Konzernverhältnisse 

Die MEDIQON Group AG ist oberstes Mutterunternehmen. Aufgrund der größenabhängigen Befreiung 

des § 293 HGB hat sie keinen Konzernabschluss aufzustellen. 

4. Ergebnisverwendung 

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzverlust in Höhe von EUR 2.955.124,52, bestehend aus dem Jah­

resfehlbetrag in Höhe von EUR 5.006.926,66 und dem Gewinnvortrag von EUR 2.051 .802,14 auf 

neue Rechnung vorzutragen. 
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ANHANG zum 31 .12.2019 Anlage 3/6 

MEDIQON Group AG, 61462 Königstein im Taunus 

5. Nachtragsbericht 

Im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung 2/2019 wurden unter Ausnutzung des noch verfügbaren 

genehmigten Kapitals 861.062 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien zu einem Bezugspreis von 

EUR 4,75 je Aktie ausgegeben. Mit Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister des Amts­

gerichts Königstein erhöhte sich damit das Grundkapital der Gesellschaft auf nunmehr EUR 

3.333.186,00, bestehend aus 3.333.186 Stückaktien zu einem Nennwert von EUR 1 ,00 je Aktie. Die 

Satzung der Gesellschaft wurde entsprechend angepasst. 

Auch nach der Eintragung der Kapitalerhöhung sind der Gesellschaft keine Meldungen bzgl. des Über­

schreitens meldepflichtiger Schwellwerte zugegangen, so dass nach unserem Kenntnisstand kein Ak­

tionär über 25% am Grundkapital der Gesellschaft hält. 

Die Situation zur im Wirtschaftsbericht beschriebenen Earn-Out Regelung mit der GHX Europe GmbH 

lief am 31 .03.2020 aus, ohne dass eine Einigung erzielt werden konnte. Es werden nach wie vor alle 

Optionen geprüft und Maßnahmen ergriffen, um zu einer ggf. gerichtlichen Lösung zu finden. Der Aus­

gang der Bemühungen ist ungewiss. 

Der Gesellschaft flossen im Februar Zinszahlungen für das Jahr 2019 aus bereitgestellten Akquisi­

tionsdarlehen in Höhe von TEUR 148,8 zu. 

Mit Wirkung zum 01 .03.2020 wurde Jan-Hendrik Mohr in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Er 

wird hier in 50 Prozent seiner Arbeitszeit einbringen , und dabei insbesondere seine umfassende Er­

fahrung in der Bewertung von Unternehmen, der Strukturierung von Transaktionen und dem Manage­

ment von Beteiligungs-Portfolios. Diese Kenntnisse sind von hoher Bedeutung für die geplante Aus­

richtung und Entwicklung der Gesellschaft. Ferner sichert sie auch Ausfallrisiken im Vorstand ab, die 

bei einem einzigen Vorstandsmitglied immanent sind. Die Erweiterung des Vorstands ist dabei ein lo­

gischer Schritt im Ausbau der Gesellschaft. 

Herr Mohr wird weiterhin Gesellschafter und Geschäftsführer der JMX Capital GmbH bleiben und dort 

wie bisher in börsennotierte Aktien investieren. Ein möglicher Konflikt zu seiner Vorstandstätigkeit ist 

hierbei nicht gegeben. 

Zudem wird per 01 .08.2020 die Stelle Beteiligungscontroll ing mit einer erfahrenen Managerin aus der 

Finanzbranche besetzt, die diesen Bereich systematisch ausbauen und dem Unternehmen die Basis 

für weiteres Wachstum verbreitern wird. 
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ANHANG zum 31.12.2019 Anlage 3/7 

MEDIQON Group AG, 61462 Königstein im Taunus 

Corona-Virus-Bericht 

Das Corona Virus hat die Weltwirtschaft in eine Krise gestürzt, die auch unsere Gesellschaft und ihre 

Unternehmensbeteiligungen treffen wird . Da der Verlauf der Pandemie nicht vorhersagbar ist, kann 

aktuell keine seriöse Prognose auf ihre Auswirkungen getroffen werden. 

Offenkundig ist nur, dass es negative Auswirkungen geben wird , auf die wir uns bestmöglich vorberei­

ten müssen. 

Der Vorstand hat alle Unternehmen der Gruppe am 12.03.2020 schriftlich darüber informiert, alle Risi­

ken im Zusammenhang mit dem Corona Virus zu prüfen, zu bewerten und vermeiden, insbesondere 

die Mitarbeiter der Gruppe keinen Risiken auszusetzen. Die Risiken sind je nach Unternehmen sehr 

unterschiedlich strukturiert und betreffen zum einen Lieferketten, aber auch Infektionsrisiken innerhalb 

der Mitarbeiterschaft, die weitestgehend- soweit möglich- auf Telearbeitsplätze umgestellt wurden. 

Die naheliegende Vermutung, dass es bei der E-M-C direct GmbH & Co. KG zu Lieferengpässen kom­

men könnte, hat sich bisher nicht bewahrheitet, was der rechtzeitigen Aufstockung des Lagerbestan­

des zu verdanken ist. 

Bei der MEDIQON GmbH besteht das Risiko , dass Krankenhäuser in einen Notfall-Modus überführt 

werden, der die klassischen Wege der Krankenhausfinanzierung außer Kraft setzen könnte. Es be­

steht hier das Risiko, dass Krankenhäuser Projekte wie die Einführung von Produkten unserer Toch­

tergesellschaft auf unbekannte Zeit verschieben werden. Da die MEDIQON GmbH noch nicht cash 

flow positiv ist, bestehen hier die größten Risiken in unserem Unternehmensverbund. 

Am 22.03.2020 hat sich das Bundesgesundheitsministerium mit den Ländern über die Finanzierung 

der Krankenhäuser in der Corona-Krise geeinigt. Die bis zum Jahresende wirksame Regelung umfasst 

demnach folgende Punkte: 

• Krankenhäuser erhalten pro nicht belegtem Bett, das aufgrund der Coronakrise nicht belegt 

wurde, eine Tagespauschale von 560,- Euro. 

• Über zwei Monate erhalten Krankenhäuser pro behandeltem Patient 50,- Euro, um die Mehr­

kosten im Materialbereich zu kompensieren. 

• Für jedes neu aufgestellte Intensivbett erhalten Krankenhäuser 50.000.- Euro, um die Kapazi­

tät an Intensivbetten zu erhöhen 

• Die Prüfquote durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen wird auf 5% aller abge­

rechneten Fälle eines Krankenhauses begrenzt. 
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MEDIQON Group AG, 61462 Königstein im Taunus 

Damit bleibt der Kern der Krankenhausfinanzierung erhalten, nämlich die Abrechnung nach dem 

DRG-System. Das ist wichtig , weil damit die Produkte der MEDIQON GmbH weiterhin wichtige Steu­

erungsinstrumente für die Krankenhäuser bleiben werden und somit die Geschäftsentwicklung weiter 

vorangetrieben werden kann. 

Gleichwohl gibt es aufgrund der Sondersituation der Krankenhäuser Erleichterungen, da die Prüfquo­

ten gesenkt und Strafzahlungen für Fehlkodierungen ausgesetzt wurden. Dieser Umstand kann dazu 

führen, dass Krankenhäuser die Nutzung der von MEDIQON GmbH angebotenen Leistungen auf Zei­

ten nach der Krise verschiebt. 

Aktuell gibt es Zugangsbeschränkungen zu Krankenhäusern, die auch für die Mitarbeiter der 

MEDIQON GmbH gelten. Zum Erbringen wesentlicher Leistungen ist allerdings der Zugriff auf Akten, 

die häufig nicht in digitalisierter Form vorliegen, Voraussetzung. Es besteht die Möglichkeit, dass hier­

durch bestehende Aufträge nicht abgearbeitet werden können. 

Aufgrund der vorbeschriebenen Situation hat sich das Management der MEDIQON GmbH dazu ent­

schieden, Einsparungen in Höhe von rund 1 Mio. Euro in 2020 umzusetzen, um die Liquidität der Ge­

sellschaft auch unter erschwerten Bedingungen sicherzustellen. Die Einsparungen setzen sich aus 

Personalabbau, Kurzarbeit, Lohnverzicht und Einsparungen bei den Sachkosten zusammen . Die Si­

tuation wird monatlich neu bewertet und angepasst. 

Die GP Software GmbH, Gripsware GmbH, SWH Softwarehaus Heider GmbH und Parity Software 

GmbH generieren den Großteil ihrer Umsatzerlöse aus Software-Wartungsverträgen, die auch in Kri­

senzeiten weiter bestehen bleiben . Hier liegen die Risiken in nachgelagerten Phasen, wenn beispiels­

weise Teile der Kundschaft die Krise wirtschaftlich nicht überleben sollten . 

Vorstand und Management der Tochtergesellschaften stehen in engem Kontakt und Austausch und 

bewerten die Situation und Handlungsoptionen kontinuierlich . 

Für weitere Angaben wird auch auf die Angaben im Lagebericht verwiesen. 

Königstein im Taunus, den 17. April2020 

Der Vorstand 

·· · ·· · ·~· · · · · 
Dirk lsenberg Jan-Hendrik Mohr 
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Anlagevermögen 

Immaterielle Vermögens-
gegenstände 

enlgeltlich erworbene 
Konzessionen, gewerbliche 
Schutzrechte und ähnliche 
Rechte und Werte sowie 
Lizenzen an solchen 
Rechten und Werten 

Summe immaterielle 
Vermögensgegenstande 

II. Sachanlagen 

andere Anlagen, Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 

Summe Sachanlagen 

111. Finanzanlagen 

1. Anteile an verbundenen 
Unternehmen 

2. Beteiligungen 

Summe Finanzanlagen 

Summe Anlagevermögen 

Anschaffungs-. 
Herstellungs· 

kosten 
01 .01 .2019 

Euro 

1.956 00 

1.956,00 

62.020 28 

62.020,28 

23.835,62 
0 00 

23.835,62 

87 .811 ,90 

ANLAGENSPIEGEL 
zum 

31. Dezember 2019 

MEDIQON Group AG 
61462 Königstein im Taunus 

Zugange Abgänge 

Euro Euro 

26.490 00 0 00 

26.490,00 0,00 

2.896 60 28.736 92 

2.896,60 28.736,92 

2.223.033, 72 0,00 
178.762 20 000 

2.401.795,92 0,00 

2.431 .182,52 28.736,92 

kumulierte 
Umbuchungen Abschreibungen Abschreibungen Zuschreibungen Buchwert Buchwert 

31 .12.2019 31 .12.2019 31 .12.2018 
Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

0 00 125 00 125 00 000 28.321 00 1.956 00 

0,00 125,00 125,00 0,00 28.321,00 1.956,00 

0 00 32.710 96 2.810 60 000 3.469 00 30.203 00 

0,00 32.710,96 2.810,60 0,00 3.469,00 30.203,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.246.869,34 23.835,62 
0 00 0 00 0 00 0 00 178.762 20 0 00 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.425.631 ,54 23.835,62 

0,00 32.835,96 2.935,60 0,00 2.457.421 ,54 55.994,62 

62



LAGEBERICHT zum 31.12.2019 Anlage 5/ 1 

MEDIQON Group AG, 61462 Königstein im Taunus 

Lagebericht 

Grundlagen des Unternehmens 

Unternehmensstruktur 

Die MEDIQON Group AG ist nach dem Verkauf wesentlicher Vermögensteile der Medical Columbus 

AG an die GHX Europe GmbH am 10.07.2018 durch Umfirmierung entstanden. Diese Umfirmierung 

wurde erforderlich, da im Rahmen des Verkaufs auch die Marke "Medical Columbus" an die GHX Eu­

rope GmbH veräußert wurde. 

Nach dem Verkauf des Kerngeschäfts an die GHX verblieb der Gesellschaft lediglich die 51 %ige Betei­

ligung an der MEDIQON medical columbus GmbH mit Sitz in Hannover, sowie die Verkaufserlöse aus 

der Transaktion mit GHX. Aufgrund der Markenveräußerung firmiert die Tochtergesellschaft MEDIQON 

medical columbus GmbH seit dem 20.12.2018 unter dem Namen MEDIQON GmbH. 

Nach intensiven Diskussionen zwischen Management, Aufsichtsrat und Aktionariat wurden folgende 

prinzipielle Grundsatzentscheidungen getroffen: 

- Ein Teil des Verkaufserlöses sollte in den Ausbau des Geschäfts der MEDIQON GmbH investiert 

werden. 

- Die freien Mittel, die kurzfristig nicht für die Entwicklung des Geschäfts der MEDIQON GmbH benö­

tigt würden, sollten in den Aufbau eines neuen Geschäftsbereichs Unternehmensbeteiligungen in­

vestiert werden. 

- Die MEDIQON Group AG sollte vorrangig als Holding fungieren und die Aktivitäten der beiden Ge­

schäftsbereiche unterstützen. 

- Ein 1998 begonnenes Forschungsprojekt im Bereich innovativer Medizintechnik wird fortgeführt. 

Die MEDIQON GmbH mit Sitz in Hannover wurde am 24.02.2016 gemeinsam mit Frau Sahreh Razavi 

und Herrn Dr. Dirk Elmhorst gegründet. Das Geschäft der MEDIQON GmbH konzentrierte sich darauf, 

öffentlich zugängliche demographische und epidemiologische Daten zu sammeln, zu normieren, und 

zu kombinieren, um diese dann in Zusammenhang mit Krankenhaus-individuellen Daten zu setzen. 

Die ursprüngliche Idee war es, die Transaktionsdaten des alten Kerngeschäfts der Medical Columbus 

als einen Input für dieses Geschäft zu nutzen, um damit die Medical Columbus Produkte inhaltlich auf­

zuwerten und eine höhere Relevanz bei Krankenhaus-Geschäftsführern zu erhalten. Zur Umsetzung 

der Idee kam es nicht mehr, aber es entstand auch isoliert betrachtet ein funktionierendes Geschäfts­

modell. Die Experten der MEDIQON GmbH sind heute in der Lage, komplexe Zusammenhänge visuell 

so aufzubereiten, dass sie von Entscheidungsträgern in Krankenhäusern schnell erfasst und verstan­

den werden können. Die vermarkteten Informationsprodukte umfassen insbesondere Markt- und Wett­

bewerbsanalytik. 
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